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Die Priifungsergebnisse auf einen Blick

Energiewende nicht auf Kurs

Deutschland verfolgt sehr ambitionierte Ziele fiir die Energiewende. Diese ist jedoch nicht
auf Kurs, sie hinkt ihren Zielen hinterher. Die Bundesregierung muss umgehend reagieren,
um eine sichere, bezahlbare und umweltvertragliche Stromversorgung zu gewahrleisten.

Worum geht es?

Die Energiewende im Bereich Strom ist von herausragender Bedeutung fiir den Klimaschutz.
Jedoch hinkt die Bundesregierung ihren Zielen beim Ausbau erneuerbarer Energien sowie
hinreichend gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung hinterher. Die Versorgungssicher-
heit ist gefahrdet, der Strom ist teuer und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft,
Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Dies birgt erhebli-
che Risiken fur den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie die Akzeptanz der Energiewende
in der Bevolkerung.

Was ist zu tun?

Die Bundesregierung muss umgehend reagieren. Sie muss wirksam private Investitionen in
erneuerbare Energien, Kraftwerksleistung zu deren Absicherung sowie die Stromnetze si-
cherstellen. Die Kosten der Energiewende muss sie klar benennen. Zudem muss die Bundes-
regierung endlich ein Ziel- und Monitoringsystem einfliihren, um die Umweltwirkungen der
Energiewende systematisch zu bewerten.

Was ist das Ziel?

Die Empfehlungen zielen auf eine sichere, bezahlbare und umweltvertragliche Energiever-
sorgung und den Erfolg der Energiewende. Dieser ist zentral flir den Wirtschaftsstandort
Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie das Erreichen der Kli-
maschutzziele.
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0 Zusammenfassung

Die Energiewende ist bei der Stromversorgung nicht auf Kurs: Die Versorgungssicherheit ist
gefahrdet, der Strom ist teuer und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur
und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Insgesamt haben sich die
Risiken seit der letzten Priifung des Bundesrechnungshofes im Jahr 2021 verscharft.

Die Bundesregierung muss umgehend reagieren, andernfalls droht die Energiewende zu
scheitern. Dies hatte gravierende Folgen fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland, die ge-
sellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie das Erreichen der Klimaschutzziele.

0.1 Ausgangslage

Die Energiewende zielt auf eine grundlegende Umstellung der Energieversorgung in
Deutschland auf erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz ab. lhr Gelingen ist
entscheidend fiir das Erreichen der Klimaschutzziele. GemaR § 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes (ENWG) verfolgt die Bundesregierung die energiepolitischen Ziele der
Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltvertraglichkeit.

Der Bundesrechnungshof hat die Umsetzung der Energiewende bereits mehrfach ge-
prift. Zuletzt empfahl er im Jahr 2021 in einem Bericht nach § 99 BHO, das Monito-
ring der Versorgungssicherheit zu verbessern und das Strompreissystem grundlegend
zu reformieren. Andernfalls sah er das Risiko, dass Deutschland seine Wettbewerbs-
fahigkeit verliert und die Akzeptanz fir die Energiewende sinkt.

Der volkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Schwachpunkte
und weitere Herausforderungen der deutschen Energieversorgung offenbart. Die
Bundesregierung hat hierauf mit zahlreichen energiepolitischen Mallnahmen rea-
giert. Mit dem sogenannten ,, Osterpaket” hat sie im Jahr 2022 insbesondere

e die Ausbauziele der erneuerbaren Energien auf 80 % des Bruttostromverbrauchs
im Jahr 2030 festgelegt. Dabei unterstellt sie — insbesondere aufgrund der zuneh-
menden Elektrifizierung in den Sektoren Verkehr und Warme — einen um 33 % auf
750 Terawattstunden (TWh) gestiegenen Bruttostromverbrauch (im Jahr 2021:
565 TWh),

e den Grundsatz verankert, dass die Nutzung der erneuerbaren Energien im (iberra-
genden 6ffentlichen Interesse liegt und der 6ffentlichen Sicherheit dient. Damit
hat der Ausbau der erneuerbaren Energien in der Abwagung mit anderen Schutz-
gutern grundsatzlich Vorrang, bis ,,die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu
treibhausgasneutral ist”.

Die MaRnahmen sollen nicht nur zum Klimaschutz beitragen, sondern auch die Im-
portabhdngigkeiten bei fossilen Energien verringern. Am vorgezogenen Kohleausstieg
im Jahr 2030 halt die Bundesregierung fest. Den Ausstieg aus der Nutzung der Kern-
energie hat sie im April 2023 vollzogen.
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Der Bundesrechnungshof hat diese Entwicklungen zum Anlass genommen, anhand
ausgewahlter Aspekte zu priifen, ob die Bundesregierung die Energiewende entspre-
chend den energiepolitischen Zielen umsetzt. Er betrachtet die Sicherheit, die Bezahl-
barkeit sowie die Umweltvertraglichkeit der Stromversorgung.

Der Bericht berticksichtigt die gemeinsame Stellungnahme des Bundesministeriums
flir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWAK) und des Bundesministeriums fiir Umwelt und
Verbraucherschutz (BMUV) (Tzn. 1 und 2).

Priifungsergebnisse zur Versorgungssicherheit

Die Energiewende stellt eine Herausforderung sowohl fiir die Deckung des Strombe-
darfs als auch fir die Versorgung liber die Stromnetze dar.

Hinreichende Kapazitaten schaffen

Die Bundesregierung muss sicherstellen, dass die erneuerbaren Energien entspre-
chend den gesetzlich festgelegten Zielpfaden ausgebaut werden. Eine sichere Versor-
gung mit Strom aus volatilen erneuerbaren Energien erfordert aber zusatzlich, dass
parallel ein weitgehend redundantes System mit gesicherter, steuerbarer Leistung
verfligbar ist. Andernfalls kann es bei geringem Angebot an erneuerbaren Energien zu
Versorgungsliicken kommen. Denn Photovoltaik und Windenergieanlagen kdnnen
keine bzw. nur geringe gesicherte Leistung bereitstellen, da sie tages- und jahreszeit-
lichen sowie wetterabhangigen Schwankungen unterliegen. Stromspeicher kénnen
langere Schwankungen der Erzeugung und Last, z. B. bei einer Dunkelflaute, nicht
ausgleichen. Angesichts des vollzogenen Ausstiegs aus der Kernenergie und des ange-
strebten vorgezogenen Kohleausstiegs erfordert die Versorgungssicherheit daher den
Zubau neuer gesicherter, steuerbarer Leistung. AuRerdem ist ein erheblicher Ausbau
der Stromnetze nétig.

Jedoch

e ist absehbar, dass insbesondere Windenergie an Land nicht in dem gesetzlich vor-
gesehenen Umfang ausgebaut wird;

e kann das BMWK seinen Zeitplan zum Zubau gesicherter, steuerbarer Backup-Kapa-
zitdten mit der Kraftwerksstrategie 2026 (KWS) voraussichtlich nicht einhalten. Die
Ausgestaltung eines Kapazitdatsmechanismus ist noch offen. Damit ist nicht sicher-
gestellt, dass die erforderlichen Backup-Kapazitaten rechtzeitig verfligbar sind;

o liegt der Netzausbau erheblich hinter der Planung zurick. Der Riickstand betragt
mittlerweile sieben Jahre und 6 000 km.

Monitoring aussagekraftig gestalten
Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat die Versorgungssicherheit mit Strom in Abstim-

mung mit dem BMWK fortlaufend zu (iberwachen. Der jingste Monitoringbericht zur
Versorgungssicherheit 2023 (VSM-Bericht 2023) betrachtet die Jahre 2025 bis 2031.
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Der VSM-Bericht 2023 unterstellt fir seine Bewertung der Versorgungssicherheit die
Grundannahmen, dass insbesondere die gesetzlich festgelegten Ausbauziele bei den
erneuerbaren Energien sowie der Netzausbau sicher erreicht werden (100 % Eintritts-
wahrscheinlichkeit). Auf dieser Grundlage kommt die BNetzA zu dem Ergebnis, dass
die Stromnachfrage in Deutschland im Zeitraum 2025 bis 2031 jederzeit gedeckt wer-
den kdnne.

Der Bundesrechnungshof bewertet die Annahmen im Monitoring zur Versorgungssi-
cherheit als wirklichkeitsfremd. Das Ergebnis ist ein unwahrscheinlicher , Best-Case”.
Vielmehr muss auch der Eintritt der Grundannahmen u. a. zum Ausbau der erneuer-
baren Energien und der Netze mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten in die Berech-
nungen einflieRen. Weder der Ausbau der erneuerbaren Energien noch der Strom-
netze ist auf dem Zielerreichungspfad. Die BNetzA und das BMWK scheinen selbst
Zweifel an der Aussagekraft des VSM-Berichts 2023 zu haben: So stellt die BNetzA
fest, dass eigentlich mehrere Szenarien und Sensitivitdten berechnet werden miissen,
um das Niveau der Versorgungssicherheit umfassend zu bewerten.

Das BMWK hat es hingenommen, dass Gefahren fiir die Versorgungssicherheit nicht
rechtzeitig sichtbar und Handlungsbedarfe zu spat erkannt werden. Damit wird der
Zweck des Monitorings als Frihwarnsystem zur Identifizierung solcher Handlungsbe-
darfe derzeit faktisch ausgehebelt.

Empfehlungen
Die Bundesregierung muss

e den gesetzlich vorgesehenen Ausbau der erneuerbaren Energien sicherstellen und
kiinftig jederzeit hinreichend gesicherte, steuerbare Kraftwerksleistung gewahr-
leisten. Der eine Schritt kann nicht ohne den anderen zum Erfolg flihren;

e Rahmenbedingungen schaffen, damit die beteiligten Akteure planungssicher in die
notwendigen Erzeugungskapazitdten und Stromnetze investieren. Dies betrifft bei-
spielsweise die KWS und den vorgesehenen Kapazitatsmechanismus;

e das Monitoring der Versorgungssicherheit in Einklang mit den gesetzlichen Anfor-
derungen bringen. Daflir muss die BNetzA verschiedene Szenarien betrachten und
dabei unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeiten fir die Grundannahmen be-
ricksichtigen. Dies umfasst auch ein ,,Worst-Case“-Szenario (Tz. 3).

Prifungsergebnisse zur Bezahlbarkeit

Ein weiterer Zweck des EnWG ist die bezahlbare Versorgung der Allgemeinheit mit
Strom. Hohe Strompreise sind ein erhebliches Risiko fiir den Wirtschaftsstandort
Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende.

Bereits heute steht die Bezahlbarkeit der Stromversorgung in Frage. Die Preise fir
Strom sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und zdhlen zu den
hochsten in der Europdischen Union: Private Haushalte zahlten mit



41,25 Cent/Kilowattstunde (kWh) im ersten Halbjahr 2023 beispielsweise 42,7 %
mehr als der EU-Durchschnitt, Gewerbe- und Industriekunden rund 5 % mehr. Zu-
gleich sind weitere Kostensteigerungen des Energiesystems absehbar. So

e fallen bis zum Jahr 2045 massive Investitionskosten von mehr als 460 Mrd. Euro
fur den Ausbau der Stromnetze an;
e wird das Netzengpassmanagement voraussichtlich 6,5 Mrd. Euro pro Jahr kosten.

Zugleich stiitzt das BMWK sein Argument, dass nur ein erheblicher Ausbau der erneu-
erbaren Energien eine kostenglinstige Stromversorgung gewahrleistet, insbesondere
auf deren niedrige Stromgestehungskosten. Bereits im Jahr 2022 kritisierte der Bun-
desrechnungshof, dass das BMWK dabei erhebliche weitere Kosten fiir die Energie-
wende unberiicksichtigt lasst. Dazu zdhlen beispielsweise die o. g. Netzausbaukosten.
Dadurch entsteht auBerhalb der Fachoffentlichkeit ein falsches Bild der tatsachlichen
Kosten der Transformation.

Angesichts der sehr hohen Preise hat die Bundesregierung die Kosten des Energiesys-
tems wiederholt bezuschusst. So finanziert sie die EEG-Umlage seit Juli 2022 aus dem
Klima- und Transformationsfonds (KTF). Fiir das Jahr 2023 stellte sie zudem 12,8 Mrd.
Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Abfederung der Folgen der Energiekrise
(WSF-Energiekrise) bereit, um die Netzentgelte auf dem Niveau des Jahres 2022 zu
stabilisieren. Flr das Jahr 2024 sah die Bundesregierung zunadchst erneut einen Zu-
schuss vor (5,5 Mrd. Euro). Damit erkennt sie an, dass der Strompreis ohne zusatzli-
che Interventionen zu hoch ware.

Die Bundesregierung hat es bis heute versaumt, zu bestimmen, was sie unter einer
bezahlbaren Versorgung mit Elektrizitat versteht.

Die Bundesregierung muss

e auch im Hinblick auf die Bezahlbarkeit gewéhrleisten, dass jederzeit ausreichend
Erzeugungsleistung zur Verfligung steht, um steigende Strompreise aufgrund von
Angebotsknappheiten zu verhindern;

e die Kosten der Energiewende ausgewogen darstellen: Hierzu sollte sie die System-
kosten der Energiewende klar benennen;

e ein System entwickeln, um anhand von Indikatoren und Schwellenwerten die Be-
zahlbarkeit von Strom bewerten zu kénnen;

e die von ihr geregelten Strompreisbestandteile konsequent auf ihre energiepoliti-
schen Ziele ausrichten — auch um die angestrebte Elektrifizierung des Gebaude-
sowie des Verkehrssektors zu unterstiitzen. In der Folge sollten kleinteilige Rege-
lungen und FoérdermalRnahmen entfallen.

Punktuelle staatliche Subventionierungen des Energiesystems nach Kassenlage unter-
graben die Transparenz und Steuerungswirkung der Preise. Stattdessen muss die
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Bundesregierung auf Grundlage einer systematischen Betrachtung nachvollziehbar
festlegen, in welcher Form die Kosten der Transformation zu tragen sind (Tz. 4).

Prifungsergebnisse zur Umweltvertraglichkeit

Ein weiterer Zweck des EnWG ist die umweltvertragliche Versorgung der Allgemein-
heit mit Elektrizitat.

Die Energiewende wirkt sich vielfaltig auf die Umwelt aus. Der Ausbau erneuerbarer
Energien ist flir eine treibhausgasneutrale Energieversorgung und damit fiir den Kli-
maschutz von iberragender Bedeutung. Zugleich liegen der Bundesregierung zahlrei-
che Erkenntnisse zu negativen Umweltwirkungen erneuerbarer Energien vor, bei-
spielsweise die Inanspruchnahme von knappen Flachen und Ressourcen, aber auch
die Beeintrachtigung der Biodiversitat.

Im Zuge der Energiekrise hat die Bundesregierung umweltschutzrechtliche Verfah-
rensstandards abgesenkt. Dies erhoht das Risiko, dass einzelne Schutzgiiter mehr als
notig beeintrachtigt werden. Dennoch hat es die Bundesregierung — mit Ausnahme
des Schutzgutes Klima — bis heute versaumt, ein wirksames Ziel- und Monitoringsys-
tem fir eine umweltvertragliche Energiewende einzufiihren. Stattdessen hat sie den
Monitoring-Prozess ,Energie der Zukunft” ausgesetzt — den einzigen Prozess, in dem
die Umweltvertraglichkeit zumindest angelegt war. Das BMUV betonte gegeniiber
dem Bundesrechnungshof, die Einflihrung eines sachgerechten Monitorings der Um-
weltvertraglichkeit scheitere weniger an ungeniigenden Daten als an ,,der politischen
Durchsetzbarkeit”.

Ein wirksames Ziel- und Monitoringsystem ist notwendig, damit die Bundesregierung
unerwiinschte Wirkungen der Energiewende auf einzelne Schutzgiiter friihzeitig er-
kennen und angemessen nachsteuern kann. Die Bundesregierung muss ein solches
System etablieren. Hierzu muss sie insbesondere

e messbare Ziele fir die einzelnen Schutzgiter festlegen;

e das Monitoring so ausgestalten, dass sie nicht nur Verdanderungen im Zeitverlauf,
sondern auch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern erfassen und bewer-
ten kann;

e bestehende Wissensllicken schlieRen und das Monitoring systematisch weiterent-
wickeln.

Dies darf nicht mit der Begriindung unterbleiben, dies sei nicht politisch durchsetzbar

— vielmehr muss ein wirksames Monitoring Grundlage politischer Entscheidungen
sein (Tz. 5).
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Abbildung 1

Energiewende nicht auf Kurs

Auf dem Weg zu einer sicheren, bezahlbaren und umweltvertraglichen Versorgung mit er-
neuerbaren Energien steht die Bundesregierung vor groRen Herausforderungen. Diese wer-
den bislang kaum bewaltigt.

Grafik: Bundesrechnungshof.
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1 Ausgangslage

1.1 Ziele der Energiewende

Die Energiewende zielt auf eine grundlegende Umstellung der Energieversorgung in
Deutschland ab: Weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen — hin zu erneuerbaren Ener-
gien und mehr Energieeffizienz. Die Energiewende ist ein entscheidendes Instrument, um die
nationalen und européischen Klimaschutzziele zu erreichen.! So muss das Stromsystem
schon im Jahr 2035 weitgehend treibhausgasneutral sein, damit Deutschland das im Bundes-
Klimaschutzgesetz (KSG) verankerte Ziel der Treibhausgasneutralitdt bis zum Jahr 2045 errei-
chen kann.? Ein solches treibhausgasneutrales Stromsystem ist essenziell angesichts der an-
gestrebten Elektrifizierung von Industrieprozessen, des Verkehrs und der Warmeerzeugung.

Den gesetzlichen Rahmen fiir die Energiewende bildet das EnWG. Dort heilSt es in § 1:

»Zweck des Gesetzes ist eine moglichst sichere, preisglinstige, verbraucherfreundliche, effizi-
ente, umweltvertragliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung der All-
gemeinheit mit Elektrizitdt, Gas und Wasserstoff, die zunehmend auf erneuerbaren Energien
beruht.”

Zentrales Anliegen der Bundesregierung ist es, die Ziele des energiepolitischen Dreiecks aus
Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltvertraglichkeit in Einklang zu bringen.? Da-
flir muss die Bundesregierung die Auswirkungen der Energiewende auf die Ziele systema-
tisch erfassen. Voraussetzung ist ein systematisches Monitoring, um mogliche Konflikte zwi-
schen den energiepolitischen Zielen erkennen und auflésen zu kdnnen.

Verantwortlich flir die Umsetzung der Energiewende ist das BMWK. Die Umweltvertraglich-
keit der Energiewende verantwortet das BMUV.

1 Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 99 BHO zur Steuerung des Klimaschutzes in Deutschland
(24. Marz 2022): www.bundesrechnungshof.de.

2 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/plattform-klimaneutrales-stromsystem.html, zuletzt abgeru-
fen am 7. Februar 2024.

3 Bundesregierung: Energiekonzept fiir eine umweltschonende, zuverlissige und bezahlbare Energieversor-
gung, Bundestagsdrucksache 17/3049, 28. September 2010.
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1.2 Bisherige Empfehlungen des Bundesrechnungshofes

Der Bundesrechnungshof hat sich bereits mehrfach zur Umsetzung der Energiewende gedu-
Rert:

Im Jahr 2018 unterrichtete der Bundesrechnungshof den Deutschen Bundestag, den Bundes-
rat und die Bundesregierung in einem Bericht nach § 99 BHO (iber die Koordination und
Steuerung der Energiewende durch das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie (jetzt:
BMWK). Er empfahl u. a., dass die Bundesregierung die Ziele Versorgungssicherheit und Be-
zahlbarkeit quantifiziert.*

Im Jahr 2021 stellte der Bundesrechnungshof in einem weiteren Bericht nach § 99 BHO fest,
dass die Bundesregierung die Energiewende im Hinblick auf die Ziele der Versorgungssicher-
heit und Bezahlbarkeit bei Elektrizitdt weiterhin unzureichend steuerte.”> Das Monitoring der
Versorgungssicherheit misste aktuelle und realistische Szenarien sowie ein ,Worst-Case*-
Szenario bericksichtigen, in dem mehrere absehbare Risiken fiir die Versorgungssicherheit
zusammentreffen. Zudem misste es ausreichend gesicherte, steuerbare Kraftwerkskapazita-
ten geben (Backup-Kapazitaten). Sonst drohten Versorgungsliicken. Zur Bezahlbarkeit von
Elektrizitdt hat der Bundesrechnungshof darauf hingewiesen, dass die Strompreise fiir typi-
sche Privathaushalte in keinem anderen EU-Mitgliedstaat héher als in Deutschland waren.
Ursachlich dafiir waren 75 % staatlich geregelte Preisbestandteile. Der Bundesrechnungshof
forderte daher, dass Entgelte, Steuern, Abgaben und Umlagen soweit wie moglich abge-
schafft werden sollten. Stattdessen sollte eine einheitliche CO,-Bepreisung die notwendige
Steuerungswirkung entfalten.

1.3 Prafungsanlass

Die Energiewende hinkt ihren Zielen erheblich hinterher. Zugleich ist sie eine grofle gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung: Sie geht mit hohen Transformationskosten und vielfalti-
gen Umweltwirkungen einher.

Die Bundesregierung muss eventuellen Nachteilen von Unternehmen im internationalen
Wettbewerb infolge der Energiewende entgegenwirken. So sieht das Ifo-Institut die Gefahr
eines massiven Wohlstandsabflusses ins Ausland infolge des Verlusts industriebasierter
Wertschopfung dann, wenn der Staat fiir die Transformation seine regulatorischen und
infrastrukturellen Aufgaben nicht erfiillt.® Nach einer Umfrage der Deutschen Industrie- und

4 Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 99 BHO zur Koordination und Steuerung zur Umsetzung der
Energiewende durch das Bundesministerium fiir Wirtschaft und Energie (28. September 2018): www.bun-
desrechnungshof.de.

5 Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 99 BHO zur Umsetzung der Energiewende im Hinblick auf die
Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit bei Elektrizitat (30. Marz 2021): www.bundesrechnungshof.de.

6  https://www.ifo.de/publikationen/2023/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-032023-deindustrialisie-
rung, zuletzt abgerufen am 25. Oktober 2023.

13


http://www.bundesrechnungshof.de/
http://www.bundesrechnungshof.de/
http://www.bundesrechnungshof.de/
https://www.ifo.de/publikationen/2023/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-032023-deindustrialisierung
https://www.ifo.de/publikationen/2023/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-032023-deindustrialisierung

Handelskammer betrachten deutsche Unternehmen die Energiewende zunehmend skep-
tisch und planen immer 6fter Produktionsverlagerungen ins Ausland.” Das Gelingen der
Energiewende ist also von hoher Bedeutung fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland, die
gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie eine nachhaltige Entwicklung.

Der volkerrechtswidrige russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat Schwachpunkte und wei-
tere Herausforderungen der deutschen Energieversorgung offenbart, beispielsweise die
hohe Abhangigkeit von russischen Gasimporten. Die Bundesregierung hat hierauf mit einer
Reihe umfangreicher energiepolitischer MaBnahmen reagiert.

Der Bundesrechnungshof hat diese Entwicklungen zum Anlass genommen, anhand ausge-
wahlter Aspekte zu prifen, ob die Bundesregierung die Energiewende entsprechend den
energiepolitischen Zielen umsetzt. Dabei betrachtet er die Sicherheit, die Bezahlbarkeit so-
wie die Umweltvertraglichkeit der Stromversorgung.

Der Bericht berticksichtigt die Entwicklungen bis zum 6. Februar 2024 sowie die gemeinsame
Stellungnahme des BMWK und des BMUV zu den Prifungsfeststellungen des Bundesrech-
nungshofes.

2 Gesetzesanderungen und Strommarkt

2.1 Beschleunigung der Energiewende

Neben kurzfristig angelegten MaRnahmen? setzt die Bundesregierung in der laufenden Legis-
laturperiode auf zahlreiche strukturelle Mallnahmen mit dem Ziel, die Energiewende
voranzutreiben. Sie sollen nicht nur zum Klimaschutz beitragen, sondern inshesondere die
Importabhangigkeiten bei fossiler Energie verringern.

Das sogenannte , Osterpaket” (im Jahr 2022) umfasste eine Vielzahl von Gesetzesanderun-
gen zur Beschleunigung der Energiewende. Insbesondere wurde(n) im Gesetz fiir den Aus-
bau erneuerbarer Energien (EEG 2023)

e die Ausbauziele der erneuerbaren Energien auf 80 % des Bruttostromverbrauchs im Jahr
2030 festgelegt. Dabei unterstellt die Bundesregierung — insbesondere aufgrund der zu-
nehmenden Elektrifizierung in den Sektoren Verkehr und Warme — einen um 33 % auf
750 TWh gestiegenen Bruttostromverbrauch (im Jahr 2021: 565 TWh). Daraus leitet sich

7 https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/energiewende-barometer-
02023-98914, zuletzt abgerufen am 8. Februar 2024.

8  Sorichtete die Bundesregierung beispielsweise den WSF im Oktober 2022 neu aus, um die unmittelbaren
Folgen der Energiekrise insbesondere in Form von Strom- und Gaspreisbremsen abzufedern.

14


https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/energiewende-barometer-02023-98914
https://www.dihk.de/de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/energie/energiewende-barometer-02023-98914

eine geplante Erzeugungsleistung fiir Windenergie und Photovoltaik von insgesamt
360 Gigawatt (GW) im Jahr 2030 ab (installierte Leistung Ende 2023: 151,1 GW);

e der Grundsatz verankert, dass die Nutzung der erneuerbaren Energien im Uiberragenden
offentlichen Interesse liegt und der 6ffentlichen Sicherheit dient. Damit hat der Ausbau
der erneuerbaren Energien in der Abwagung mit anderen Schutzgiitern grundsatzlich Vor-
rang, bis , die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist“ (§ 2 EEG
2023). Ein absoluter Vorrang gegeniliber anderen Grundrechten oder Verfassungsprinzi-
pien besteht gemall dem ,Klima-Beschluss” des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Marz
2021 nicht.?

Die Europaische Union reagiert ebenfalls mit zahlreichen Mallnahmen, um die Energiekrise
zu bewadltigen, ihre Abhdngigkeit von fossilen Energietragern zu verringern und die Verwirkli-
chung ihrer Klimaziele voranzubringen.'® Um den Ausbau erneuerbarer Energien zu be-
schleunigen, beschloss sie die EU-Notfallverordnung. Damit konnte fiir Erneuerbare-Ener-
gien-Anlagen und Stromnetze die Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) und zur
artenschutzrechtlichen Priifung — unter bestimmten Voraussetzungen — entfallen. Die EU-
Notfallverordnung galt zunichst befristet bis zum 30. Juni 2024.1*

2.2 Europaischer Strombinnenmarkt

Deutschland ist Bestandteil des europadischen Strombinnenmarktes. Dieser soll zu niedrige-
ren Preisen sowie mehr Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit der Stromversorgung fiih-
ren.'? Voraussetzung dafirr ist, dass neben Deutschland auch die tibrigen europaischen Mit-
gliedstaaten ihre Erzeugungskapazitaten und Netze hinreichend dimensionieren und ihre
Ziele fristgerecht umsetzen.

Deutschland exportiert zu bestimmten Zeiten Gberschiissigen Strom ins Ausland; es deckt
aber auch regelmaRig einen Teil seines Strombedarfs iber Importe aus den Nachbarstaaten.
Die Veranderungen der Importe/Exporte sind haufig das Ergebnis auftretender Preisschwan-
kungen, die das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage in den jeweiligen Staaten und
Uber die Grenzen hinweg widerspiegeln.' Insoweit sind sie Teil eines tiblichen Marktgesche-
hens im europaweiten StromgrofShandel.

9 Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senats vom 24. Mérz 2021 — 1 BvR 2656/18.

10 So beinhaltet der Plan REPowerEU — aufbauend auf dem ,,European Green Deal” — MaRnahmen, den Ener-
gieverbrauch zu reduzieren, saubere Energie zu erzeugen und die Energieversorgung zu diversifizieren:
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-
affordable-secure-and-sustainable-energy-europe de, zuletzt abgerufen am 14. Januar 2024.

11 Verordnung (EU) 2022/2577 vom 22. Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens fiir einen beschleunig-
ten Ausbau der Nutzung der erneuerbaren Energien. Siehe auch Uberblickspapier des BMWK:
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20230303-erlaeuterung-zur-durchfuehrung-der-
eu-notfall-verordnung.pdf? _blob=publicationFile&v=4, zuletzt abgerufen am 13. Januar 2024.

12 Verordnung (EU) 2019/943 vom 5. Juni 2019 Uber den Elektrizitdtsbinnenmarkt, Erwigungsgrund 2.

13 Djes kann u. a. mit Kraftwerks-Nichtverfiigbarkeiten, unterschiedlichen Wetterlagen sowie Anderungen bei
der Stromnachfrage in Deutschland und den europdischen Nachbarstaaten zusammenhéangen.
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Zugleich konnen sich strukturelle Veranderungen in einzelnen Mitgliedstaaten auf die Im-
port/Export-Strombilanz auswirken: So korrespondieren die Abschaltung der Kernkraft-
werke* und die Reduzierung der Leistung der Kohlekraftwerke in Deutschland mit hiufige-
ren und umfangreicheren Nettostromimporten. Deutschland konnte dauerhaft zum
Nettostromimporteur werden.*

Die Bundesregierung betont, dass Deutschland seinen Stromverbrauch theoretisch auch mit
Gas- und Kohlekraftwerken im Inland zu héheren Kosten hatte decken kdnnen. Dies hatte
jedoch mehr CO,-Emissionen und héhere Stromrechnungen bedeutet. Somit seien die
Stromimporte Ergebnis eines funktionierenden européischen Strombinnenmarktes.®

Abbildung 2

Deutschland wurde im Jahr 2023 zum Nettostromimporteur

Das Abschalten der Kernkraftwerke und die verringerte Leistung der Kohlekraftwerke
korrespondieren mit einer Zunahme der Nettostromimporte.

59,4

Installierte Leistung
Kern- und Kohlekraftwerke
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Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Bundesnetzagentur | SMARD.de; ENTSO-E Transparency Platform.

14 Die im Jahr 2023 abgeschalteten Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 und Emsland hatten eine gesi-
cherte Leistung von 4 GW.

15 BNetzA: Bericht zum Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit
Elektrizitat, Januar 2023: S. 9 (VSM-Bericht 2023).

16 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zur Abhingigkeit von Stromimporten und Abschaltung
von Kernkraftwerken, Bundestagsdrucksache 20/8759, S. 2.
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3 Sicherheit der Stromversorgung

Eine sichere Versorgung mit Strom aus volatilen erneuerbaren Energien erfordert, dass par-
allel ein weitgehend redundantes System mit gesicherter, steuerbarer Leistung verfiigbar ist.
AuBerdem ist ein erheblicher Ausbau der Stromnetze nétig. Jedoch

e st absehbar, dass insbesondere der Ausbau von Windenergie an Land nicht im gesetzlich
festgelegten Umfang erreicht wird,;

e kann das BMWK seinen Zeitplan zum Zubau gesicherter, steuerbarer Backup-Kapazitaten
mit der KWS voraussichtlich nicht einhalten. Die Ausgestaltung eines Kapazitatsmechanis-
mus ist noch offen. Damit ist nicht sichergestellt, dass die erforderlichen Backup-Kapazita-
ten rechtzeitig verfligbar sind;

o liegt der Netzausbau erheblich hinter der Planung zuriick. Der Riickstand betragt mittler-
weile sieben Jahre und 6 000 km.

Der aktuelle Monitoringbericht der BNetzA zur Versorgungssicherheit geht hingegen sicher
davon aus, dass alle Ziele der Bundesregierung rechtzeitig erreicht werden (,,Best-Case”).
Der Bericht entspricht damit nicht den gesetzlichen Anforderungen. So miissen auch die
Grundannahmen des Monitorings u. a. zum Ausbau der erneuerbaren Energien und der
Netze mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten in die Berechnungen einflieBen.
Das Vorgehen hebelt ansonsten den Zweck des Monitorings als Friihwarnsystem zur Identifi-
zierung von Handlungsbedarfen faktisch aus.

Ein Zweck des EnWG ist die sichere Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat. Die Ener-
giewende stellt eine Herausforderung sowohl fiir die Deckung des Strombedarfs (,marktsei-
tige Versorgungssicherheit”) als auch fiir die engpassfreie Versorgung tiber die Stromnetze
(,netzseitige Versorgungssicherheit”) dar.

Vor dem Hintergrund des vollzogenen Ausstiegs aus der Kernenergie und des geplanten vor-
gezogenen Kohleausstiegs auf das Jahr 2030 spielen folgende Faktoren eine wesentliche
Rolle fiir die marktseitige Versorgungssicherheit:

e Der geplante erhebliche Ausbau erneuerbarer Energien: Windenergieanlagen und Photo-
voltaik erzeugen Strom volatil. lhre Leistung unterliegt tages- und jahreszeitlichen sowie
wetterabhangigen Schwankungen (,,Dunkelflaute”). Gesicherte Leistung, d. h. Leistung,
die mit hoher Sicherheit standig fir die Stromproduktion bereitsteht, stellen sie nicht
(Photovoltaik) oder nur in geringem Umfang (Windenergie) zur Verfligung.

e Der geplante Zubau neuer Kraftwerke (Backup-Kraftwerke): Um die volatile Erzeugung
aus erneuerbaren Energien abzusichern und somit die Versorgungssicherheit zu gewahr-
leisten, kiindigte das BMWK im Februar 2022 eine KWS an, die auf die Errichtung von
Wasserstoff-, Bioenergie- und Gaskraftwerken zielte.’

17 BMWK: Erlduterungspapier Versorgungssicherheit Strom bis 2030 (1. Februar 2022).
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e Flexible Lasten und Speicher: Diese sollen ebenfalls zur marktseitigen Versorgungssicher-
heit beitragen. Insbesondere Speicher unterliegen allerdings (technischen) Restriktionen
,bei der Einspeisedauer und -héhe und kénnen daher langere Schwankungen der Erzeu-
gung und Last, z. B. bei einer Dunkelflaute, allein nicht ausgleichen.“12

Abbildung 3
Geringe gesicherte Leistung durch Solar- und Windenergie

Solar- und Windenergie unterliegen tages- und jahreszeitlichen sowie wetterabhangigen
Schwankungen. Konventionelle Kraftwerke unterliegen diesen Schwankungen nicht.
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Erlauterung: ?Kohle, Erdgas, Erdol.

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Biiro fuir Technikfolgenabschatzung beim Deutschen Bundestag; Consen-
tec und r2b.

Die netzseitige Versorgungssicherheit hangt insbesondere vom Ausbau der Stromnetze ab,
der fir die Transformation des Energiesystems unabdingbar ist.

3.1 Ausbau der erneuerbaren Energien

Die installierte elektrische Erzeugungsleistung in Deutschland nahm zwischen den Jahren
2015 und 2022 von 204,9 auf 247,3 GW kontinuierlich zu. Wahrend die installierte Erzeu-
gungsleistung von erneuerbaren Energien von 97,7 auf 150,4 GW stieg, sank die Erzeugungs-
leistung gesicherter und steuerbarer konventioneller Anlagen von 107,1 auf 96,9 GW.*°

18 \/SM-Bericht 2023, S. 15.
1% Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 65; Monitoringbericht 2023 von BNetzA und
Bundeskartellamt, S. 73.
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Entwicklungen im Jahr 2023
Die im Jahr 2023 zugebaute Leistung

e Dbei Photovoltaik betrug 14,1 GW, die installierte Gesamtleistung am Jahresende 81,7 GW.
Damit missen ab dem Jahr 2024 jahrlich 19 GW zugebaut werden, um das Ausbauziel von
215 GW im Jahr 2030 zu erreichen;

e von Windenergie an Land betrug 2,9 GW, die installierte Gesamtleistung am Jahresende
60,9 GW. Damit missen ab dem Jahr 2024 jahrlich 7,7 GW zugebaut werden, um das Aus-
bauziel von 115 GW bis zum Jahr 2030 zu erreichen;

e bei Windenergie auf See betrug 0,3 GW, die installierte Gesamtleistung am Jahresende
8,5 GW. Damit miissen ab dem Jahr 2024 jahrlich 3,1 GW zugebaut werden, um das Aus-
bauziel von 30 GW bis zum Jahr 2030 zu erreichen.?®

Anfang 2023 stellte das BMWHK fest, dass die Zubaudynamik bei Weitem noch nicht ausrei-
che, um auf den gesetzlichen Ausbaupfad (Zielpfad) des EEG 2023 fiir Windenergie- und So-
laranlagen einzuschwenken. Ab dem Jahr 2023 sollten die MalBnahmenpakete aus dem Jahr
2022 fir einen starkeren Ausbau der erneuerbaren Energien jedoch ihre Wirkung entfal-
ten.?!

Ausblick

Der Zubau der kommenden Jahre wird durch die Ausschreibungen der BNetzA bestimmt: Fir
Wind an Land war fiir das Jahr 2023 im EEG 2023 ein Ausschreibungsvolumen von 12,84 GW
festgelegt. Vergeben hat die BNetzA 6,38 GW (50 % des Zielvolumens).?? Das nicht verge-
bene Ausschreibungsvolumen von 6,46 GW entspricht der Leistung von vier bis sechs Braun-
kohle- oder Kernkraftwerken.

Das EEG 2023 legt fest, dass das im Vorjahr nicht vergebene Ausschreibungsvolumen dem
Folgejahr zugeschrieben wird. Somit erhoht sich das auszuschreibende Volumen im Jahr
2024 von 10,00 GW auf 16,46 GW (+ 65 %). In der Bekanntmachung fiir den Gebotstermin
1. Februar 2024 hat die BNetzA diese zusatzliche Menge nicht berticksichtigt.?3

20 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240105 EEGZu-
bau.html?nn=659670, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024.

21 Handlungsempfehlungen der Bundesregierung zur Gewéhrleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizi-
tat gemal § 63 Absatz 2 EnWG, Januar 2023, S. 11.

22 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind Ons-
hore/BeendeteAusschreibungen/start.html, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024.

3 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind Ons-
hore/Gt1022024/start.html, zuletzt abgerufen am 8. Februar 2024.

19


https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240105_EEGZubau.html?nn=659670
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/20240105_EEGZubau.html?nn=659670
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/BeendeteAusschreibungen/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Gt1022024/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Ausschreibungen/Wind_Onshore/Gt1022024/start.html

Abbildung 4

Neue Windrader nur zur Halfte vergeben

Die Bundesnetzagentur konnte im Jahr 2023 von den gesetzlich vorgesehenen 12,84 GW
Windenergieanlagen an Land nur 6,38 GW vergeben. Damit steigt das Ausschreibungsvolu-
men im Jahr 2024 um die nicht vergebenen 6,46 auf 16,46 GW (+ 65 %).
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Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BNetzA; EEG 2023.

Auch der im EEG 2023 festgelegte Zielwert fir die Stromerzeugung aus erneuerbaren Ener-
gien fiir das Jahr 2023 wurde nicht erreicht. Mit einer Stromerzeugung von 251,2 TWh
wurde die Zielmenge von 287 TWh um 12,5 % unterschritten.?*

3.2 Kraftwerksstrategie 2026

Die im Februar 2022 angekiindigte KWS sollte den Zubau gesicherter, steuerbarer Erzeu-
gungsleistung aus Wasserstoff-, Bioenergie- und Gaskraftwerken vorantreiben. Gesicherte,
steuerbare Erzeugungsleistung ist notwendig, um die volatile Erzeugung aus erneuerbaren
Energien abzusichern (in Form von Backup-Kraftwerken) und somit die Versorgungssicher-
heit zu gewahrleisten. Nach dem vollzogenen Ausstieg aus der Kernenergie und dem geplan-
ten vorgezogenen Kohleausstieg will das BMWK mit der KWS sicherstellen, dass noch in

2 Der Zielwert von 287 TWh ist in § 4a Nummer 1 EEG 2023 festgelegt. Zur Stromerzeugung im Jahr 2023,
siehe https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilun-
gen/DE/2024/20240103 SMARD.htmI?nn=659670 , zuletzt abgerufen am 9. Februar 2024.
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diesem Jahrzehnt neue Kraftwerke errichtet werden. Die neuen Kraftwerke sollen die beste-
henden Gaskraftwerke am Markt erganzen. Ausschreibungen im Zuge der KWS waren ur-
spriinglich bereits fiir das Jahr 2023 vorgesehen. Hinsichtlich der Fertigstellung eines neuen
Gaskraftwerks ist mit durchschnittlich vier bis sieben Jahren zu rechnen.?>

Im August 2023 kiindigte das BMWK an, im Zuge der KWS neue Kraftwerke mit einer Ge-
samtleistung von 23,8 GW ausschreiben zu wollen:2®

o Kraftwerke mit 8,8 GW Gesamtleistung, die von Beginn an mit Wasserstoff betrieben wer-
den,

o Kraftwerke mit 15 GW Gesamtleistung, die voriibergehend mit Erdgas betrieben und spa-
ter auf Wasserstoff umgestellt werden kénnen (H,-ready-Gaskraftwerke).

Nach weiteren regierungsinternen Abstimmungen gab die Bundesregierung Anfang Februar
2024 bekannt, dass sie die wesentlichen Elemente einer KWS sowie Festlegungen zu weite-
ren Vorhaben vereinbart habe.?” Unter anderem sollen

e Konzepte fiir einen marktlichen, technologieneutralen Kapazitatsmechanismus erarbeitet
werden, die bis spatestens zum Jahr 2028 operativ sein sollen. Ein Kapazitatsmechanis-
mus vergltet nicht nur erzeugte Strommengen, sondern auch bereitgestellte Leistung;

o kurzfristig bis zu 10 GW neue Kraftwerkskapazitaten als Hp-ready-Gaskraftwerke an sys-
temdienlichen Standorten ausgeschrieben werden. Die Kraftwerke sollen ab einem im
Jahr 2032 festzulegenden Umstiegsdatum zwischen den Jahren 2035 und 2040 vollstandig
auf Wasserstoff umstellen. Diesbeziigliche Forderungen sollen aus dem KTF finanziert
werden;

e die Planungs- und Genehmigungsverfahren fiir die in der KWS vorgesehenen Kraftwerke
substanziell beschleunigt werden;

e die Vereinbarungen zur KWS mit der EU-Kommission beraten und anschliefend mit der
Offentlichkeit konsultiert werden.

Die Ausschreibungen fiir Ho-ready-Gaskraftwerke erfordern die beihilferechtliche Genehmi-
gung durch die EU-Kommission.

Den Rahmen fiir die Einflihrung von Kapazitatsmechanismen setzt die EU-Strombinnen-
marktverordnung. Diese legt u. a. fest, dass

25 energate messenger: Stadtwerke werden nicht gleich loslaufen und Gaskraftwerke bauen, Artikel vom
11. Januar 2022.

26 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/08/20230801-rahmen-fuer-die-kraftwerks-
strategie-steht.html, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2024.

27 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/02/20240205-einigung-zur-kraftwerksstra-
tegie.html, zuletzt abgerufen am 5. Februar 2024.
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e die Mitgliedstaaten keine Kapazitdtsmechanismen einflihren dirfen, wenn sowohl auf eu-
ropdischer als auch auf nationaler Ebene keine Bedenken beziiglich der Versorgungssi-
cherheit ermittelt wurden;28

e die betroffenen Mitgliedstaaten vor der Einflihrung von Kapazitdtsmechanismen ihre be-
nachbarten Mitgliedstaaten mit direkter Netzverbindung konsultieren muissen.

3.3 Netzausbau

Die netzseitige Versorgungssicherheit hdangt insbesondere vom Ausbau der Stromnetze ab.
Es wird zwischen den Ubertragungsnetzen?® und den Verteilungsnetzen3® unterschieden.

Ubertragungsnetze

Aktuell enthalten das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (Energieleitungsausbauge-
setz — EnLAG) und das Gesetz lGiber den Bundesbedarfsplan (BBPIG) Vorhaben zum Ausbau
der Ubertragungsnetze an Land von insgesamt 13 984 Leitungskilometern. Der Bedarf fiir
diese Vorhaben wurde zuvor im Netzentwicklungsplan (NEP) identifiziert. Bis zum Ende des
dritten Quartals 2023 wurden 2 695 Leitungskilometer bzw. 19,3 % fertiggestellt.3!

In Berichten zum Monitoring des Stromnetzausbaus dokumentiert die BNetzA regelmalig
die Planungs- und Baufortschritte. Im Hinblick auf die Gesamtinbetriebnahme der einzelnen
Vorhaben (ohne Offshore-Anbindungsleitungen) ergibt sich zum Stichtag 30. September
2023 gegenliber der urspriinglichen Planung ein Zeit- und Ausbauverzug von sieben Jahren
und 6 000 km.

28 Die Nomenklatur der Strombinnenmarktverordnung bezeichnet die Versorgungssicherheit an den Strom-

markten als ,,Angemessenheit der Ressourcen”.

Ubertragungsnetze ermdglichen einen deutschlandweiten und grenziiberschreitenden Transport von Strom

tiber groRe Entfernungen. Ubertragen wird bei Drehstrom mit Hochstspannung von 220 Kilovolt (kV) oder

380 kV, bei den geplanten neuen Hoéchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsleitungen mit bis zu 525 kV:

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/netze-und-netzausbau.html, zuletzt abgerufen am 8. Februar

2024.

Verteilernetze Gbertragen den Strom in Hoch-, Mittel- und Niederspannung. Die Netze mit niedrigeren

Spannungsebenen dienen der Verteilung des Stroms an die Endverbraucher; https://www.bmwk.de/Redak-

tion/DE/Dossier/netze-und-netzausbau.html, zuletzt abgerufen am 8. Februar 2024.

31 BNetzA, Monitoring des Stromnetzausbaus, drittes Quartal 2023: https://data.netzausbau.de/Vorha-
ben/Monitoring/Monitoringbericht Q3-23.pdf, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024.
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Abbildung 5

Ziele fur Netzausbau weit verfehlt

Ende September 2023 lag der Ausbau der Ubertragungsnetze sieben Jahre und 6 000 km hin-
ter dem Zeitplan.

Differenz 5957 km
zur Planung

7 Jahre

Status Q3 2023

Tatsachlicher Netzausbau

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BNetzA: Monitoringbericht 2010, Netzausbaumonitoring 2013 — 2023.

Im Juni 2023 veréffentlichten die Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) den zweiten Entwurf des
NEP (2037/45). Er blickt auf die Jahre 2037 und 2045 (Zieljahr der Klimaneutralitdt) und be-
ricksichtigt erstmals die Ausbauziele des EEG 2023. Der NEP (2037/45) weist bis zum Jahr
2045 ein Zubaunetz an Land und auf See von 25 723 km aus.??

Die Bestatigung des NEP (2037/45) durch die BNetzA sowie die Aufnahme dieser Vorhaben
in das BBPIG standen bis zum 6. Februar 2024 noch aus.

Verteilernetze

Fir die erforderliche Verstarkung der Verteilernetze erwarten die Verteilernetzbetreiber
(VNB), dass sie 93 136 km Leitungen bis zum Jahr 2032 verstarken, optimieren, neu bauen
oder ersetzen missen.3? Zum Ausbaubedarf unter Beriicksichtigung der Ausbauziele des EEG
2023 liegen noch keine offiziellen Zahlen vor. Die VNB miissen der BNetzA erstmals zum

32 NEP-Entwurf (2037/45) kompakt, S. 6. Der NEP unterscheidet zwischen einem ,Startnetz“ und einem ,,Zu-
baunetz”. Das Startnetz enthalt in der Umsetzung befindliche Projekte, deren energiewirtschaftliche Not-
wendigkeit bereits gesetzlich bestatigt wurde. Das Zubaunetz enthalt dariiber hinaus Projekte, die fiir das
Erreichen des Klimaneutralitdtsnetzes notwendig sind, aber noch nicht gesetzlich bestatigt wurden.

Die Zahlen decken den zu erwartenden Netzausbau auf Hochspannungsebene vollstandig sowie auf der
Mittel- und Niederspannungsebene zu jeweils rund 80 % ab. Nicht beriicksichtigt sind reine ErsatzmaRnah-
men (Instandhaltung ohne Kapazitatsausbau), Monitoringbericht 2023 von BNetzA und Bundeskartellamt,
S. 21.
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30. April 2024 entsprechende Netzausbaupldne vorlegen. Die BNetzA rechnet mit erhebli-
chem Ausbaubedarf.

3.4 Monitoring

Die BNetzA hat die Versorgungssicherheit mit Elektrizitat in Abstimmung mit dem BMWK
fortlaufend zu liberwachen.3* Sie muss

e die Versorgungssicherheit an den Strommarkten auf Grundlage wahrscheinlichkeitsba-
sierter Analysen messen3> und

e regelmallig zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit berichten. In dem
Bericht sind Markte und Netze zu betrachten und integriert darzustellen.3®

Die BNetzA versteht das Monitoring der Versorgungssicherheit als ein ,,Frihwarnsystem®,
das politischen Handlungsbedarf rechtzeitig identifizieren soll. Dies sei erforderlich, da gege-
benenfalls notwendige Investitionen in Kraftwerke und Netze einen entsprechenden zeitli-
chen Vorlauf benétigen.?’

Ergebnisse des Monitorings 2023

Der VSM-Bericht 2023 betrachtet den Zeitraum 2025 bis 2031. Die Bundesregierung billigte
den Bericht am 1. Februar 2023.

Die BNetzA kommt zu dem Ergebnis, dass die Stromnachfrage — die sogenannte ,Last” —in
Deutschland im Zeitraum 2025 bis 2031 jederzeit gedeckt werden kénne. Der von der Bun-
desregierung fir Deutschland definierte Mindeststandard fiir die Versorgungssicherheit sei
deutlich erfuillt.3® Die BNetzA stitzt sich dabei auf den Indikator ,Lastunterdeckungserwar-
tung” (Loss of Load Expectation - LOLE). Der LOLE gibt an, in wie vielen Stunden im Jahr (h/a)
damit gerechnet werden muss, dass die Stromnachfrage nicht gedeckt werden kann.3° Die
Bundesregierung hat fur den LOLE einen Mindeststandard von hochstens 2,77 h/a festge-
legt. Bei LOLE-Werten kleiner 2,77 h/a gilt die Versorgung als sicher.

Neben dieser Betrachtung der Versorgungssicherheit am Strommarkt sei auch die netzseitige

Versorgungssicherheit ,,grundsatzlich beherrschbar”.*°

34§51 Absatz 1 EnWG.

35§51 Absatz 4a Satz 2 EnWG.

36§63 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 EnWG sowie § 51 Absatz 4 EnWG.

37 ySM-Bericht 2023, S. 22.

38 \/SM-Bericht 2023, S. 10.

3% |m fritheren VSM-Bericht 2021 hatte das BMWK die Lastausgleichswahrscheinlichkeit als Indikator herange-
zogen.

40 ySM-Bericht 2023, S. 16.
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Annahmen des Monitoringberichts
Der VSM-Bericht 2023 legt seiner Bewertung folgende Annahmen zugrunde:

e Erreichen der Ausbauziele fiir Wind- und Solarenergie gemaf EEG 2023, d. h. bis zum Jahr
2030 u. a. 115 GW Windenergie an Land;

e 7ziel- und plangerechter Ausbau der Stromnetze gemafll EnLAG und BBPIG, z. B. die Inbe-
triebnahme der rund 700 km langen Gleichstromleitung SuedLink zum Transport von
Windstrom von Norden nach Siden im Jahr 2028;

e Beibehaltung des geltenden Strommarktdesigns; dazu gehort insbesondere, dass nur der
tatsachlich erzeugte Strom vergititet wird, nicht jedoch die Vorhaltung von Kraftwerksleis-
tung.

Die externen Gutachter, die den VSM-Bericht 2023 erstellt haben, nehmen bei ihren Modell-
rechnungen also an, dass die gesetzlich festgelegten Ausbauziele bei den erneuerbaren Ener-
gien sowie die weiteren Annahmen (Netzausbau, Marktdesign) sicher eintreten (100 % Ein-
trittswahrscheinlichkeit). Sie verweisen auf eine ,,enge Absprache” mit der BNetzA und dem
BMWK.*

Im Jahr 2019 hatte die Bundesregierung beim Monitoring der Versorgungssicherheit noch
mehrere Szenarien untersuchen lassen (u. a. die Szenarien , verzégerter Netzausbau“ und
»eingeschrankte grenziiberschreitende Ubertragungskapazitat”).*2

Tatsachliche Entwicklung
Die tatsachlichen Entwicklungen weichen von den Annahmen des Monitorings erheblich ab:

e Der aktuelle Zubau an erneuerbaren Energien erfillt bei Weitem nicht den im EEG 2023
vorgesehenen Zielpfad. Die BNetzA weist darauf hin, dass sich das Ausbautempo der er-
neuerbaren Energien mehr als verdreifachen miisse. Weil Deutschland perspektivisch
zum Nettoimporteur von Strom werde, sei es zudem notwendig, dass auch in anderen
Staaten Europas der unterstellte Ausbau der erneuerbaren Energien und auch die Investi-
tionen in konventionelle Anlagen realisiert wiirden.*?

e Beim Ausbau der Stromnetze besteht ein erheblicher Zeit- und Ausbauverzug von sieben
Jahren und 6 000 km. Laut BNetzA kénne es bei Verzégerungen zu Situationen mit ,,Uber-
tragungsherausforderungen” kommen.**

41 Consentec, FfE, IER (2022): Bericht zum Gutachten fir den Monitoringbericht gemiR § 63 EnWG, S. 25 ff.

42 r2b, Consentec, Fraunhofer ISI, TEP: Definition und Monitoring der Versorgungssicherheit an den europii-
schen Strommarkten, Koln, 23. Januar 2019 (Gutachten Versorgungssicherheit 2019), S. 193 ff.

43 VYSM-Bericht 2023, S. 11 ff.

44 VSM-Bericht 2023, S. 16.
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e Die Regierungsparteien hatten bereits im Jahr 2021 angekiindigt, ein neues Strommarkt-
design erarbeiten zu wollen.* Die Arbeiten daran haben sich erheblich verzogert und
dauern weiter an. Die EU-Kommission hatte im Jahr 2022 eine Reform des EU-Strom-
markts angekiindigt.*® Das Europdische Parlament und der Rat haben Ende 2023 eine vor-
laufige Einigung zur Reform erzielt. Der formale Beschluss der Reform stand bis zum
6. Februar 2024 noch aus.

Ergebnisse des European Resource Adequacy Assessment

Neben der BNetzA fiihrt auch der Verband Europiischer Ubertragungsnetzbetreiber
(ENTSO-E) Analysen zur Versorgungssicherheit in den EU-Mitgliedstaaten durch (European
Resource Adequacy Assessment, ERAA).

Die von ENTSO-E fiir Deutschland festgestellten LOLE-Werte liegen in zehn von elf betrachte-
ten Fallen deutlich Gber dem von der Bundesregierung festgelegten Zuverlassigkeitsstandard
von 2,77 h/a. Im schlechtesten Fall konnte nach dieser Analyse die Nachfrage in Deutschland
im Jahr 2033 in mehr als 21 Stunden nicht vollstandig gedeckt werden.

Tabelle 1
Bedenken beziglich der deutschen Versorgungssicherheit auf

europaischer Ebene

Lastunterdeckungserwartung (LOLE) in h/a

2025 2027 2030 2033
Zuverlassigkeitsstandard Deutschland 2,77 2,77 2,77 2,77
ERAA 2022? 10,5 13,7 20,4 -
ERAA 2023
« Scenario A 2,2 3,6 4,3 8,1
. Scenario B 7,4 12,3 11,2 21,6

Erlduterung:

@ Dem ERAA 2022 hatte die europaische Regulierungsbehorde (European Union Agency for the Cooperation of
Energy Regulators, ACER) u. a. wegen methodischer Schwachen die Genehmigung verwehrt. ACER stellte je-
doch fest, dass es zur Ermittlung von Versorgungssicherheitsproblemen und als Entscheidungsgrundlage ver-
wendet werden kénne.

b Das ERAA 2023 hat ENTSO-E am 15. Dezember 2023 bei ACER eingereicht. ACER hat drei Monate Zeit (d. h. bis
zum 15. Marz 2024), um eine Entscheidung zum ERAA 2023 zu treffen.

Quelle: ENTSO-E: ERAA 2022 und 2023.

4 Koalitionsvertrag 2021 — 2025: ,Mehr Fortschritt wagen — Biindnis fiir Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit”, S. 48.

4 Pprasidentin der Européischen Kommission in ihrer Rede zur Lage der Union 2022, Rede 22/5493.

47 https://www.entsoe.eu/outlooks/eraa/, zuletzt abgerufen am 11. Januar 2024.
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Ausblick der BNetzA und des BMWK

Die BNetzA geht davon aus, dass kontinuierlich beobachtet und evaluiert werden miisse, ob
die unterstellten und berechneten Zubauten von Kraftwerken und erneuerbaren Energien in
den kommenden Jahren tatsachlich wie geplant realisiert werden. Gleiches gelte fiir den
Netzausbau. Die BNetzA werde dazu im fortlaufenden Monitoring ihre Annahmen stetig an-
passen und mehrere Szenarien und Sensitivititen berechnen.*®

Die Bundesregierung legte dem Deutschen Bundestag im Januar 2023 Handlungsempfehlun-
gen zur Gewahrleistung der Versorgungssicherheit vor, die Giber die im Monitoring-Prozess
berlicksichtigten Annahmen hinausgehen. Sie betreffen beispielsweise die in der KWS ur-
spriinglich vorgesehene Ausschreibung von Wasserstoffkraftwerken mit einer zu erbringen-
den Leistung von 8,8 GW.* Zugleich betonte das BMWK, dass die Versorgungssicherheit bis
zum Jahr 2031 auch ohne diese Kraftwerke gewahrleistet sei.”°

3.5 Wirdigung durch den Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof sieht das Ziel einer sicheren Versorgung mit Elektrizitat nicht als
gewadhrleistet an. Einige Probleme haben sich seit der letzten Prifung des Bundesrechnungs-
hofes im Jahr 2021 noch verscharft — beispielsweise der Verzug beim Netzausbau und die
Verfligbarkeit gesicherter, steuerbarer Leistung.

3.5.1 Hinreichende Kapazitaten vorhalten und schaffen

Erneuerbare Energien: Insbesondere fiir Wind an Land ist absehbar, dass die Ausbauziele
entsprechend dem EEG 2023 nicht erreicht werden. Obwohl die im Jahr 2022 beschlossenen
Gesetze und Malinahmen einen starkeren Ausbau der erneuerbaren Energien ab dem Jahr
2023 bewirken sollten, waren die Ausschreibungen fiir Wind an Land auch im Jahr 2023 stark
unterzeichnet. Das Erreichen der Gesamtausbauziele fiir erneuerbare Energien ist somit mit
erheblichen Unsicherheiten behaftet.

KWS: Seinen Zeitplan zur Umsetzung der KWS konnte das BMWK nicht einhalten. Schon an
der urspriinglichen Ausgestaltung der KWS mit einer Leistung von 23,8 GW hatte der Bun-
desrechnungshof gegeniliber dem BMWK erhebliche Kritik gedulert.

Auch die Einigung zur KWS vom 5. Februar 2024 erscheint nicht geeignet, die fir die Energie-
wende erforderlichen gesicherten, steuerbaren Kraftwerkskapazitaten rechtzeitig

4 YSM-Bericht 2023, S. 104.

4 Handlungsempfehlungen der Bundesregierung zur Gewihrleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizi-
tat gemal § 63 Absatz 2 EnWG, Januar 2023.

50 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion zu steuerbaren Kraftwerken,
Bundestagsdrucksache 20/8718, 10. Oktober 2023.
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sicherzustellen. So wurde die auszuschreibende Leistung gegeniiber der urspriinglichen Pla-
nung um Uber 50 % reduziert. Der Ausgang des beihilferechtlichen Verfahrens mit der EU-
Kommission ist offen. Ebenso offen ist es, inwieweit die Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren fur die in der KWS vorgesehenen Kraftwerke beschleunigt werden kénnen. Auch ist nicht
erkennbar, ob die Bedingungen attraktiv genug sind, damit sich Kraftwerksbetreiber an den
Ausschreibungen beteiligen. Damit bleibt unklar, wann die 10 GW Kapazitaten ausgeschrie-
ben und die Kraftwerke in Betrieb genommen werden kénnen. Der fristgerechte Bau der
Kraftwerke ist damit nicht gewahrleistet.

Der Zubau weiterer gesicherter, steuerbarer Leistung soll Gber einen Kapazitatsmarkt gefor-
dert werden, der im Jahr 2028 operativ sein soll. Die Bundesregierung miisste dazu zunachst
auf nationaler Ebene Bedenken bezliglich der Versorgungssicherheit feststellen. Der aktuelle
VSM-Bericht 2023 halt diese jedoch flir gewahrleistet. Dartiber hinaus muisste die Bundesre-
gierung rechtzeitig die Konsultation der benachbarten Mitgliedstaaten einleiten und ab-
schliellen. Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, dass ein Kapazitdtsmechanismus bis
spatestens zum Jahr 2028 ,operativ” ist.

Zusammenfassend sieht der Bundesrechnungshof das Risiko einer erheblichen Liicke an gesi-
cherter, steuerbarer Kraftwerksleistung zum Ende des aktuellen Jahrzehnts. Diese kdnnte
—ausgehend von dem urspriinglich mit der KWS angestrebten Leistungszubau — bis zu

23,8 GW betragen, wenn die Zubauziele der KWS verfehlt werden und der Kapazitatsmarkt
nicht rechtzeitig die fehlende Leistung bereitstellt.

Ein geringeres Angebot an gesicherter, steuerbarer Leistung diirfte nicht nur die Versor-
gungssicherheit beeintrachtigen, sondern zudem auch — angesichts zukiinftig steigender
Stromnachfrage — negativ auf die Bezahlbarkeit wirken. Zudem ist angesichts der erst fir die
Jahre 2035 bis 2040 angestrebten Umstellung der H;-ready-Gaskraftwerke auf Wasserstoff
zweifelhaft, ob das Stromsystem wie von der Bundesregierung angestrebt bis zum Jahr 2035
weitgehend treibhausgasneutral sein wird.

Netzausbau: Bereits im Jahr 2021 hatte der Bundesrechnungshof Defizite beim Netzausbau
aufgezeigt. Seitdem hat sich die Situation weiter verscharft: So hinkt der Netzausbau inzwi-
schen sogar sieben statt fiinf Jahre bzw. 6 000 statt 4 000 km hinterher. Die mit dem NEP
(2037/2045) erneut steigenden, enormen Netzausbaubedarfe lassen Zweifel aufkommen,
dass sich der erhebliche Verzug wieder aufholen lasst und die ambitionierten Ausbauziele
zeitgerecht erreicht werden kdnnen.

3.5.2 Grundannahmen im Monitoring mit verschiedenen
Wahrscheinlichkeiten bertcksichtigen

Der aktuelle Monitoringbericht der BNetzA zur Versorgungssicherheit mit Elektrizitat ent-
spricht nicht den gesetzlichen Anforderungen, wonach er auf wahrscheinlichkeitsbasierten
Analysen beruhen muss (§ 51 Absatz 4a Satz 2 EnWG). Dennoch hat sich die Bundesregie-
rung den Bericht zu Eigen gemacht. Damit geht sie davon aus, dass alle gesetzlichen und
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sonstigen Ziele der Bundesregierung rechtzeitig erreicht werden (,,Best-Case”). Die aktuellen
und prognostizierten Entwicklungen lassen dies aber mitnichten erwarten. So unterstreichen
die Untersuchungen von ENTSO-E, dass die Versorgungssicherheit in Deutschland bis zum
Jahr 2030 bei weniger optimistischen Annahmen nicht gesichert ist. Mit dem Monitoringbe-
richt vermitteln Bundesregierung und BNetzA somit ein verzerrtes und damit unzutreffendes
Bild der zukilinftigen Versorgungssicherheit.

Ein ,Base-Case“-Szenario, welches weiterhin bestehende Hemmnisse insbesondere beim
Ausbau der erneuerbaren Energien und beim Netzausbau beriicksichtigt, hat die BNetzA
ebenso wenig betrachtet wie ein ,,Worst-Case“-Szenario. Dies hatte der Bundesrechnungs-
hof bereits im Jahr 2021 gefordert.

Die BNetzA und das BMWK scheinen selbst Zweifel an der Aussagekraft des VSM-Berichts
2023 zu haben: So stellt die BNetzA fest, dass eigentlich mehrere Szenarien und Sensitivita-
ten berechnet werden miissen, um das Niveau der Versorgungssicherheit umfassend zu be-
werten. Das BMWK gab zeitgleich zum VSM-Bericht 2023 weitreichende Empfehlungen zur
Gewahrleistung der Versorgungssicherheit mit Elektrizitat ab.

Im Ergebnis hat das BMWK hingenommen, dass Bedrohungen fiir die Versorgungssicherheit
im Zeitraum 2025 bis 2031 nicht rechtzeitig sichtbar und Handlungsbedarfe zu spat erkannt
werden. Damit wird der Zweck des Monitorings als Frihwarnsystem zur Identifizierung sol-

cher Handlungsbedarfe faktisch ausgehebelt.

3.6 Stellungnahme des BMWK

Erneuerbare Energien: Das BMWK stimmt zu, dass die Ausbaudynamik erhéht werden
misse. Die MaBnahmenpakete aus dem Jahr 2022 sowie die im Mai 2023 vorgestellte Wind-
an-Land-Strategie wirkten erst zeitversetzt. Daher werde der Zielpfad des EEG 2023 erst spa-
ter erreicht. Die Wirkung der MalRnahmen sei aber bereits erkennbar. Die Installationen und
Genehmigungen von Windenergieanlagen an Land hatten im Jahresvergleich deutlich zuge-
nommen.

KWS: Die Stellungnahme des BMWK bezog sich auf die Kritik des Bundesrechnungshofes an
der urspriinglichen Ausgestaltung der KWS mit einem Leistungsumfang von 23,8 GW. Die Kri-
tikpunkte teilte das BMWHK nicht. Insbesondere widersprach es der Einschatzung, dass die
Versorgungssicherheit bei Nicht-Umsetzung der KWS gefahrdet sei. Denn die Kraftwerkska-
pazitaten der KWS seien im aktuellen Monitoring zur Versorgungssicherheit nicht beriick-
sichtigt worden. Dennoch zeigten die Ergebnisse, dass die Versorgung auch bei unterstelltem
Kohleausstieg sicher sei.

Die Einigung zur KWS aus dem Februar 2024 war nicht Gegenstand der Stellungnahme.

Netzausbau: In Bezug auf den Ausbau des Ubertragungsnetzes bestitigt das BMWK, dass die
urspriinglich geplanten Termine zur Inbetriebnahme nicht eingehalten werden. Die
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angepasste Zeitplanung im Zusammenhang mit der Er6ffnungsbilanz Klimaschutz aus dem
Januar 2022 konne dagegen eingehalten werden. Die Zielerreichung bleibe angesichts der
Komplexitat herausfordernd.

Monitoring: Die Kritik am Monitoring teilt das BMWK nicht. Dieses basiere bereits auf einer
wahrscheinlichkeitsbasierten Analyse. Mittels Simulationen wiirden tGber 27 Millionen Ein-
zelsituationen im europdischen Strommarkt analysiert. Dabei wiirden u. a. auch zufallige
Kraftwerksausfalle simuliert.

Zudem erfille das Monitoring die Funktion eines Friihwarnsystems zur Identifizierung von
politischen Handlungsbedarfen. Die BNetzA-Analyse sei kein ,,Best-Case“-Szenario; sie um-
fasse auch Extremsituationen, in denen mehrere Herausforderungen®! zeitgleich auftraten.
Mittels der Analyse eines Zielszenarios wiirden der erforderliche Handlungsbedarf identifi-
ziert und MaBnahmen abgeleitet. Zudem habe die BNetzA zwei weitere Sensitivitaten unter-
sucht (,,Reduktion der steuerbaren Leistung um 10 GW* sowie ,,geringerer Ausbau der er-
neuerbaren Energien um ein Drittel”).

Dariber hinaus wiirden auRerhalb des Strommarkts mehrere Gigawatt an Reservekraftwer-
ken vorgehalten. Diese Reserven seien u. a. zur Bewaltigung der Gasversorgungskrise erfolg-
reich eingesetzt worden.

3.7 AbschlieRende Wiirdigung und Empfehlungen zur
Sicherheit der Stromversorgung

Erneuerbare Energien: Auch unter Bericksichtigung der vom BMWK angefiihrten Beschleu-
nigungsmaBnahmen ist nicht absehbar, wie die Bundesregierung die Ausbaupfade des EEG
2023 erreichen kann.

Die Windenergie an Land soll das Riickgrat der Energiewende werden. Angesichts der im
Jahr 2023 vergebenen Leistung von 6,46 GW missten zum Erreichen des Ausbauziele 2024
nunmehr 16,46 GW vergeben werden. Auch wenn die Neuinstallationen und Neugenehmi-
gungen im Jahresvergleich 2022/2023 gestiegen sind, halt der Bundesrechnungshof das Er-
reichen der Ausbauziele absehbar nicht fiir realistisch.

KWS: Hinsichtlich der KWS hat das BMWK selbst auf die Bedeutung fir die Versorgungssi-
cherheit verwiesen. So fihrt es im Erlauterungspapier zum VSM-Bericht 2023 aus, dass
Strommengen aus Kohle in den Berechnungen des Monitorings teilweise liber den Zubau
von emissionsdarmeren erdgasbefeuerten (und Hx-fahigen) Kraftwerken kompensiert wiir-
den. Die hierzu genannte KWS ist den Handlungsempfehlungen der Bundesregierung fiir
eine gesicherte Stromversorgung zugeordnet. Daraus folgt, dass

51 Z.B. hohe Lasten, geringe Einspeisung aus erneuerbaren Energien und reduzierte Verfiigbarkeit von kon-
ventionellen Kraftwerken.
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e die Hy- und Hy-ready-Gaskraftwerke der urspriinglichen KWS tiber entsprechende Annah-
men in die Berechnungen des Monitorings eingeflossen sind, und

e das Stromsystem ohne die KWS-Anlagen — bei unterstelltem Kohleausstieg — moglicher-
weise nicht versorgungssicher ist.

In der Pressemitteilung vom 5. Februar 2024 fiihrte das BMWK zudem selbst aus, dass die
Versorgungssicherheit des Stromsystems moderne, hochflexible und klimafreundliche Kraft-
werke erfordere.

Netzausbau: Das BMWK kann die Zweifel nicht ausrdaumen, dass der nach dem NEP
(2037/45) notwendige Ausbau der Ubertragungsnetze hin zu einem Klimaneutralititsnetz
zeitgerecht erreicht werden kann.

Monitoring: Der Bundesrechnungshof nimmt zur Kenntnis, dass die Simulationen der
BNetzA wahrscheinlichkeitsbasiert sind und auch Extremsituationen enthalten. Nach wie vor
bewertet der Bundesrechnungshof aber die Grundannahmen kritisch, auf denen diese Be-
rechnungen fuBBen. So missen auch fiir die Grundannahmen verschiedene Eintrittswahr-
scheinlichkeiten herangezogen werden.

Durch Verweis auf EU-Recht fordert § 51 Absatz 4a EnWG, dass die Analyse der Versorgungs-
sicherheit auf angemessenen zentralen Referenzszenarien beruhen muss. Annahmen, die of-
fensichtlich unwahrscheinlich sind, erfillen diese Anforderungen nicht.>? Ein Monitoring,
dessen Annahmen nur auf einem unwahrscheinlichen ,Best-Case” basieren, ist nicht als
Friihwarnsystem geeignet.

Die Sensitivitatsbetrachtungen entkraften diesen Einwand nicht. Denn beide Sensitivitdten
ziehen Kapazitaten von einer Ausgangsgrofe an Kraftwerksleistung ab, die aufgrund von un-
realistischen Annahmen (Zubau steuerbarer gesicherter Leistung allein aus dem Markt her-
aus) zu hoch angesetzt wurde.

Der Verweis des BMWK auf die Reservekraftwerke liberzeugt ebenfalls nicht:

e Die UNB unterschreiten die verpflichtende Kapazititsreserve gemiR § 13e EnWG von
2 GW um fast 50 % (vorhanden: 1,1 GW).>3 Die EU-Kommission hat die Kapazitatsreserve
beihilferechtlich nur bis zum 30. September 2025 genehmigt. Der VSM-Bericht 2023 be-
trachtet jedoch die Versorgungssicherheit im Zeitraum 2025 bis 2031.

e Die Kapazitatsreserve umfasst ausschlieBlich Erdgaskraftwerke, die zur Bewaltigung der
Gasversorgungskrise nicht eingesetzt wurden. Vielmehr wurde die Gasversorgungskrise

52 Beispielsweise ist die Annahme marktgetriebener Investitionen in neue Kraftwerke bei Beibehaltung des
geltenden Strommarktdesigns offensichtlich unwahrscheinlich. Zum einen sind entsprechende Investitionen
im Markt nicht erkennbar. Zum anderen war bereits zum Zeitpunkt des Monitorings bekannt, dass auf
nationaler und EU-Ebene Reformen des Marktdesigns geplant waren.

53 Im Ausschreibungsverfahren der UNB fiir den Zeitraum Oktober 2022 bis September 2024 wurden anstatt
der zu beschaffenden 2 GW nur 1,1 GW angeboten und von den UNB bezuschlagt. Von einer Nachbeschaf-
fung haben die UNB im Einvernehmen mit BMWK und BNetzA abgesehen.

31



durch die befristete Strommarktriickkehr von Stein-, Braunkohle- und Mineralolkraftwer-
ken bewaltigt. Dazu wurden eigens gesetzliche Grundlagen geschaffen.

Fazit und Empfehlungen

Es bestehen erhebliche Risiken fir die Versorgungssicherheit mit Strom. Parallel zu den Ver-
zogerungen beim Netzausbau droht zum Ende dieses Jahrzehnts eine erhebliche Kapazitats-
licke erneuerbarer sowie emissionsarmer gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung. Zur
Vermeidung von Versorgungsengpassen mussten dann Kohlekraftwerke weiter betrieben
werden. Der angestrebte vorgezogene Kohleausstieg bis zum Jahr 2030 erscheint damit frag-
lich. Dies wird auch durch aktuelle Entscheidungen der BNetzA unterstrichen, die Abschal-
tung von Kohlekraftwerken vor April 2031 zu untersagen.>*

Zugleich vermitteln Bundesregierung und BNetzA mit dem Monitoringbericht ein verzerrtes
und damit unzutreffendes Bild der zuklinftigen Versorgungssicherheit.

Empfehlungen

Die Bundesregierung muss den gesetzlich vorgesehenen Ausbau der erneuerbaren Energien
sicherstellen und kiinftig jederzeit hinreichend gesicherte, steuerbare Kraftwerksleistung ge-
wahrleisten. Der eine Schritt kann nicht ohne den anderen zum Erfolg fiihren. Dabei muss
die Bundesregierung

e die Auswirkungen des Kohleausstiegs hinreichend untersuchen und bericksichtigen;

e gewahrleisten, dass ihre MaRnahmen im Einklang stehen mit der Reform des europai-
schen Strommarktdesigns;

e verlassliche Rahmenbedingungen schaffen, damit die beteiligten Akteure planungssicher
die notwendigen Investitionen in Erzeugungskapazitdten und Stromnetze tatigen kénnen.
Dies betrifft beispielsweise die KWS und den vorgesehenen Kapazitatsmechanismus.

Europaische und nationale energiepolitische MalRnahmen sollten ebenfalls moglichst koha-
rent sein. Andere EU-Staaten planen, die als klimaneutral eingestufte Kernenergie kiinftig
verstarkt zu nutzen. Deutschland wird somit kiinftig moglicherweise vermehrt Atomstrom
aus anderen EU-Staaten importieren. Der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie erscheint
im europdischen Kontext widersprichlich.

Das Monitoring der Versorgungssicherheit muss seiner Funktion als Frihwarnsystem kiinftig
gerecht werden. Daflir muss das BMWAK sicherstellen, dass die BNetzA verschiedene Szena-
rien betrachtet und dabei die Eintrittswahrscheinlichkeiten der Grundannahmen variiert, so-
dass u. a. auch ein ,Worst-Case“-Szenario betrachtet wird.

54 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Versorgungssicherheit/Erzeu-
gungskapazitaeten/Systemrelevante KW/start.html, zuletzt abgerufen am 7. Februar 2024.
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4 Bezahlbarkeit der Stromversorgung

Hohe Strompreise stellen ein erhebliches Risiko fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland
und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevolkerung dar.

Bereits heute steht die Bezahlbarkeit der Stromversorgung in Frage. Angesichts der hohen
Strompreise hat die Bundesregierung die Kosten des Energiesystems wiederholt bezu-
schusst, beispielsweise zum ,,Stabilisieren” der Netzentgelte. Den Zubau der 10 GW H;-
ready-Gaskraftwerke im Zuge der KWS plant die Bundesregierung lGiber eine Forderung aus
dem KTF anzureizen. Damit erkennt die Bundesregierung an, dass der Strompreis ohne diese
zusatzlichen Interventionen zu hoch ware.

Zugleich sind weitere Kostensteigerungen des Energiesystems absehbar. So

o fallen bis zum Jahr 2045 massive Investitionskosten flir den Ausbau der Stromnetze zu ei-
nem Klimaneutralitdtsnetz an;

o werden die Kosten fir Systemdienstleistungen voraussichtlich erheblich ansteigen, insbe-
sondere die Kosten des Netzengpassmanagements bis ins Jahr 2028 auf 6,5 Mrd. Euro pro
Jahr.

Das BMWK stiitzt sein Argument, dass nur ein erheblicher Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien eine kostenglinstige Stromversorgung gewahrleistet, insbesondere auf deren niedrige
Stromgestehungskosten. Bereits in der Vergangenheit kritisierte der Bundesrechnungshof,
dass das BMWK dabei erhebliche weitere Kosten fiir die Energiewende unberiicksichtigt
lasst. Dazu zdhlen beispielsweise die Kosten fir die Stromverteilung (inklusive Netzausbau
und Systemdienstleistungen) und den Zubau der gesicherten, steuerbaren Kraftwerkskapazi-
taten. Dadurch entsteht auBerhalb der Fachoffentlichkeit ein falsches Bild der tatsachlichen
Kosten der Transformation.

Ein Zweck des EnNWG ist die bezahlbare Versorgung der Allgemeinheit mit Strom. Eine be-
zahlbare Energieversorgung ist ein wesentlicher Faktor fiir den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land sowie fiir die Akzeptanz der Energiewende in der Bevélkerung.

4.1 Preisentwicklung

Die Preise fiir Strom in Deutschland sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen.
Sie zahlen zu den hochsten in der Europaischen Union: Private Haushalte zahlten
41,25 Cent/kWh im ersten Halbjahr 2023 (42,7 % liber EU-Durchschnitt).>> Insbesondere

55 Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity price statistics,
zuletzt abgerufen am 19. Januar 2024.

33


https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics

krisenbedingt stieg der Anteil der von Energiearmut bedrohten Haushalte in Deutschland im
Jahr 2022 auf 25,2 % (im Jahr 2021: 14,5 %).>®

Gewerbe- und Industriekunden mit einem Verbrauch zwischen 500 und 2 000 Megawatt-
stunden (MWh) zahlten 21,92 Cent/kWh (5 % Uber EU-Durchschnitt), mit einem Verbrauch
zwischen 2 000 und 20 000 MWh 20,55 Cent/kWh (5 % tiber EU-Durchschnitt).>’

Staatliche Entlastungsmalinahmen

Angesichts der schon bisher hohen Preise hat die Bundesregierung bestimmte Kosten des
Energiesystems bezuschusst:

o Wegfall der EEG-Umlage: Zum 1. Juli 2022 entfiel die EEG-Umlage flir Stromverbraucher.
Diese betrug zuletzt 3,72 Cent/kWh. Die Bundesregierung finanziert die EEG-Umlage seit-
dem aus dem KTF.

e Zuschuss zu Ubertragungsnetzkosten: Die Bundesregierung stellte den UNB im Jahr 2023
im Rahmen der ,Strompreisbremse” einen Zuschuss von 12,84 Mrd. Euro aus dem WSF-
Energiekrise bereit, um die Netzentgelte auf dem Niveau des Jahres 2022 zu stabilisieren.

Infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November 2023 wurde der WSF-
Energiekrise eingestellt.>® Entsprechend stabilisiert die Bundesregierung die Netzentgelte im
Jahr 2024 nicht wie geplant mit 5,5 Mrd. Euro. Die Ubertragungsnetzbetreiber verdoppelten
daraufhin die Ubertragungsnetzentgelte fiir das Jahr 2024 von 3,12 Cent/kWh auf 6,43
Cent/kWh. Statt einen zuvor geplanten ,Briickenstrompreis” fiir energieintensive Unterneh-
men einzufiihren, hat die Bundesregierung beschlossen, die Stromsteuer fiir das produzie-
rende Gewerbe voriibergehend, zunachst bis zum Jahr 2025, von rund 2,00 auf 0,05
Cent/kWh zu senken. Zudem plant sie, den Zubau der 10 GW H,-ready-Gaskraftwerke im
Zuge der KWS Uber eine Forderung aus dem KTF anzureizen.

Die Bundesregierung hat bisher nicht festgelegt, was sie unter einer bezahlbaren Versorgung
mit Elektrizitat versteht.

56 Institut der Deutschen Wirtschaft, IW-Kurzbericht 55/2022: Gefahr der Energiearmut wichst. Ein Haushalt
ist nach gangiger Definition von Energiearmut bedroht, wenn der Anteil der Energiekosten 10 % des Haus-
haltsnettoeinkommens lbersteigt.

Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/databrow-

ser/view/nrg pc 205 custom 9425829/default/table?lang=en sowie https://ec.europa.eu/euros-
tat/databrowser/view/nrg _pc 205 custom 9426069/default/table?lang=en, zuletzt abgerufen am 19. Ja-
nuar 2024.

Bundesverfassungsgericht, Urteil des Zweiten Senats vom 15. November 2023 zum Zweiten Nachtragshaus-
haltsgesetz — 2 BvF 1/22.

57
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Preisbestandteile

Der Koalitionsvertrag der Regierungskoalition sah eine grundlegende Reform der staatlich
induzierten Bestandteile des Strompreises vor.>® Der Preis setzt sich jedoch weiterhin aus ei-
ner Vielzahl unterschiedlicher Bestandteile zusammen. Zum 1. April 2023 setzte sich der
Strompreis flir Haushaltskunden wie folgt zusammen:

e 52,2 % (imJahr 2022: 37,6 %) marktgetriebene Bestandteile (Energiebeschaffung, Ver-
trieb und Marge) sowie

e 47,8 % (im Jahr 2022: 62,4 %) staatlich geregelte Bestandteile (Steuern, Umlagen, Netz-
entgelte inklusive Messstellenbetrieb).

Abbildung 6

Strompreis fur Haushaltskunden zur Halfte staatlich geregelt
Trotz Wegfalls der EEG-Umlage und historisch hoher Beschaffungskosten betragen die staat-
lich geregelten Preisbestandteile weiterhin fast 50 %.

Staatlich geregelte
Preisbestandteile
21,60 Cent/kWh (47,8 %)

Abgaben
1,62

Steuern
9,26

Gesamtpreis
45,19
Cent/kWh

Netzentgelt inklusive
Messstellenbetrieb
9,35

Umlagen
1,37

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Monitoringbericht 2023 von BNetzA und Bundeskartellamt.

Ursachlich fir den deutlichen Anstieg der marktgetriebenen Bestandteile sind die stark ge-
stiegenen GroRhandelspreise.®® Diese werden voraussichtlich auch kiinftig deutlich Gber
dem Niveau der Jahre 2019/2020 liegen.®!

%9 Koalitionsvertrag 2021 — 2025: ,Mehr Fortschritt wagen — Biindnis fiir Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit”, S. 48.

80 Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 36.

61 Vbw/Prognos AG Strompreisprognose 2023, S. 3 und 15. So ermittelt die Studie im mittleren Preispfad
GroRhandelsstrompreise fir das Jahr 2030 von 76 Euro/MWh und fiir das Jahr 2050 von 60 Euro/MWh
(2020 < 50 Euro/MWh).
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Zugleich machen die staatlich geregelten Preisbestandteile auch nach dem Wegfall der EEG-
Umlage im Jahr 2022 einen erheblichen Teil des Endkundenpreises aus. Die Netzentgelte so-
wie Umlagen decken dabei — anders als Steuern und Abgaben — Kosten des Energiesystems.

4.2 Netzausbau und Systemdienstleistungen

Die Kosten fiir Ausbau und Betrieb der Stromnetze an Land (einschlieRlich Systemdienstleis-
tungen) und auf See werden liber die Netzentgelte sowie die Offshore-Netzumlage auf die
Verbraucher umgelegt.

Die Netzentgelte (inklusive Messstellenbetrieb) stiegen im Zeitraum 2013 bis 2023

e fiir Haushaltskunden um 43 % von 6,52 auf 9,35 Cent/kWh,
e fiir Gewerbekunden um 32,3 % von 5,61 auf 7,42 Cent/kWh und
e fir Industriekunden um 84,4 % von 1,79 auf 3,30 Cent/kWh.5?

Bei Haushaltskunden entsprachen die Netzentgelte (inklusive Messstellenbetrieb) im Jahr
2023 ca. 21 % des Strompreises.®3

62 Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 190 f.; Monitoringbericht 2023 von BNetzA
und Bundeskartellamt, S. 122 f.
8 Monitoringbericht 2023 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 182.
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Abbildung 7

Starkster Anstieg der Netzentgelte bei Industriekunden

Die Netzentgelte sind fiir Haushaltskunden zwischen den Jahren 2013 und 2023 um 43 % auf
9,35 Cent/kWh gestiegen, fir Gewerbekunden um 32,3 % auf 7,42 Cent/kWh. Besonders
stark trifft es Industriekunden. Fur sie stiegen die Kosten um 84,4 % auf 3,30 Cent/kWh.

Anstieg Netzentgelte von 2013 auf 2023 Netzentgelte 2023

g e [ - @ o>
Haushalts-
- 32,3

(.. Gewerbe-

rim kunden

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Monitoringberichte 2022 und 2023 von BNetzA und Bundeskartellamt.

Ausbaukosten Ubertragungsnetze an Land

Die geplanten Investitionen in das Ubertragungsnetz an Land betrugen fiir das Jahr 2023
rund 4,5 Mrd. Euro. Das entspricht einem Anstieg um 90 % seit dem Jahr 2013.%% Der Entwurf
des NEP (2037/45) weist einen Netzausbaubedarf an Land von insgesamt 19 363 km mit ge-
schatzten Kosten von 156,2 Mrd. Euro bis zum Jahr 2045 aus.%

Ausbaukosten Ubertragungsnetze auf See

Seit dem Jahr 2019 ist die Offshore-Netzumlage um 58 % von 0,416 auf 0,656 Cent/kWh im
Jahr 2024 gestiegen.® Der Entwurf des NEP (2037/45) weist einen Netzausbaubedarf auf See
von insgesamt 14 890 km mit geschatzten Kosten von 157,5 Mrd. Euro bis zum Jahr 2045
aus.®’

64 Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 152 f.; Monitoringbericht 2023 von BNetzA
und Bundeskartellamt, S. 122 f.

8 NEP (2037/45) kompakt, S. 5 f. Die 156,2 Mrd. Euro setzen sich zusammen aus 50 Mrd. Euro fiir MaRnah-

men, die sich bereits in der Umsetzung befinden (,,Startnetz”), sowie 106,2 Mrd. Euro fiir Projekte, die dar-

liber hinaus fur das Erreichen des Klimaneutralitdtsnetzes ermittelt wurden (,,Zubaunetz”). Der bereits reali-
sierte Netzausbau wird als Ist-Netz bezeichnet.
https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/Sonstige-Umlagen/Offshore-

Netzumlage, zuletzt abgerufen am 16. Januar 2024.

67 NEP (2037/45) kompakt, S. 5 f. Die 157,5 Mrd. Euro setzen sich zusammen aus 12,4 Mrd. Euro fiir MaRnah-
men, die sich bereits in der Umsetzung befinden (,,Startnetz”), sowie 145,1 Mrd. Euro fir Projekte, die dar-
liber hinaus fur das Erreichen des Klimaneutralitdtsnetzes ermittelt wurden (,,Zubaunetz”). Der bereits reali-
sierte Netzausbau wird als Ist-Netz bezeichnet.

66
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Damit beziffert der NEP (2037/45) die Ausbaukosten fiir die Ubertragungsnetze an Land und
auf See bis zum Jahr 2045 auf insgesamt 313,7 Mrd. Euro.

Ausbaukosten Verteilernetze

Die geplanten Investitionen in das Verteilernetz betrugen fiir das Jahr 2023 rund 7,0 Mrd.
Euro. Das entspricht einem Anstieg um 146 % seit dem Jahr 2013.68

Die VNB erwarteten bis zum Jahr 2032 einen Netzausbaubedarf von 93 136 km mit geschatz-
ten Kosten von 42,27 Mrd. Euro.®® Dabei berticksichtigten sie noch nicht die erhdhten Aus-
bauziele flir erneuerbare Energien aus dem EEG 2023. Unter Beriicksichtigung der Ziele des
EEG 2023 hat die BNetzA im Januar 2024 einen Investitionsbedarf der VNB von gut 150 Mrd.
Euro bis zum Jahr 2045 genannt.”® GemaR Presseberichterstattung konnte der Investitions-
bedarf in diesem Zeitraum sogar 250 Mrd. Euro betragen.”!

68 Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 152 f.; Monitoringbericht 2023 von BNetzA
und Bundeskartellamt, S. 119.

89 Monitoringbericht 2023 von BNetzA und Bundeskartellamt, S. 21.

70 AbschlieRende Zahlen plant die BNetzA mit den Netzausbauplinen der VNB Ende April 2024 zu verdffentli-

chen.

Deutschlandfunk: Warum der Umbau des Stromnetzes kompliziert ist (7. September 2023):

https://www.deutschlandfunk.de/energiewende-umbau-der-stromnetze-100.html, zuletzt abgerufen am

17. Oktober 2023.
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Abbildung 8

Netzausbaukosten in Zukunft wesentlich hoher als bisher

Die Kosten fiir den Netzausbau im Zeitraum 2024 bis 2045 betragen gemaR vorlaufiger
Schatzungen der Bundesnetzagentur mehr als 460 Mrd. Euro. Weitere Kostensteigerungen
stehen im Raum.

Schatzung Marktteilnehmer
gemald Presseberichterstattung

150 Vorlaufige Schatzung
Bundesnetzagentur

Verteilernetze

313,7
107,4
64,1
43,3
2007 — 2023 2024 - 2045

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: BNetzA Monitoringberichte 2008 — 2023; NEP Strom 2037 mit Aus-
blick 2045; Bericht zum Zustand und Ausbau der Verteilernetze 2022; Deutschlandfunk.

Systemdienstleistungen, insbesondere Engpassmanagement

Die UNB haben die Aufgabe, die Systemstabilitit ihrer Netze zu gewahrleisten (Sys-
temdienstleistungen). Zentral dabei ist das Netzengpassmanagement. Insbesondere bis zum
bedarfsgerechten Ausbau der Stromnetze kénnen Engpasse auftreten. In solchen Fallen soll
das Netzengpassmanagement eine Uberlastung der Stromnetze vermeiden. Dafiir werden
u. a. Kraftwerke vor einem Netzengpass heruntergefahren, um die erzeugte Strommenge zu
verringern. Zum Ausgleich werden gleichzeitig andere Kraftwerke hinter dem Netzengpass
hochgefahren (,,Redispatch”).”?

2 Weitere MaRBnahmen des Engpassmanagements beinhalten das Countertrading, die Netzreserve sowie das
Einspeisemanagement: https://www.enargus.de/pub/bscw.cgi/d7898-2/*/* /Netzengpassmanage-
ment.html?op=Wiki.getwiki#:~:text=Das%20Netzengpassmanage-ment%20beinhaltet%20Ma%C3%9Fnah-
men%20in,der%20Verletzung%20anderer%20betrieblicher%20Grenzen, zuletzt abgerufen am 7. Februar
2024.
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Im Zeitraum 2013 bis 2022 haben sich die Kosten fiir Systemdienstleistungen fast auf

5,8 Mrd. Euro verfiinffacht. GroRter Kostenblock ist mit 4,2 Mrd. Euro das Netzengpassma-
nagement. Die UNB gehen davon aus, dass die jahrlichen Kosten dafiir im Zeitraum 2024 bis
2028 von 4,9 auf 6,5 Mrd. Euro ansteigen werden.

Abbildung 9

Kosten flr Netzengpassmanagement steigen
Im Jahr 2022 betrugen die Kosten 4,2 Mrd. Euro. Bis ins Jahr 2028 sollen sie auf 6,5 Mrd.
Euro ansteigen — ein Vielfaches der friiheren Werte.

10,9°

6,5
6,5 Mrd. Euro

6,5
5,7
4,9
4,2
2,3
1,5 1,5 1,3 1,4

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
®&—— Prognose —@

Erlduterung: @ Die Prognose aus dem Jahr 2022 basierte auf krisenbedingt sehr hohen Brennstoff- und Strom-
preisen. Fir das erste Halbjahr 2023 ermittelte die BNetzA inzwischen 1,66 Mrd. Euro vorldufige Gesamtkosten.

Grafik: Bundesrechnungshof. Quelle: Monitoringbericht 2022 von BNetzA und Bundeskartellamt; Bericht der
BNetzA zum Netzengpassmanagement; Gesamtjahr 2022 sowie Prognose des Umfangs und der Kosten der
MaRnahmen flr Engpassmanagement nach § 13 Absatz 10 EnWG (2022 sowie 2023).

4.3 Stromgestehungs- und Systemkosten

Das BMWK geht davon aus, dass eine kostenglinstige Stromversorgung nur durch einen er-
heblichen Ausbau der erneuerbaren Energien zu gewahrleisten sei. Es stiitzt diese Einschat-
zung insbesondere auf die niedrigen Stromgestehungskosten der erneuerbaren Energien.”3
Die Stromgestehungskosten setzen die Kosten fiir die Errichtung und den jahrlichen Betrieb
einer Anlage ins Verhaltnis zur Stromerzeugungsmenge der gesamten Lebensdauer der An-
lage.

3 BMWK: Eréffnungsbilanz Klimaschutz, S. 16.
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Bereits im Jahr 2022 kritisierte der Bundesrechnungshof die selektive Darstellung der Strom-
gestehungskosten durch das BMWK.”# So differenzierte das BMWK nicht zwischen verschie-
denen Arten der Stromerzeugung aus den jeweiligen Energiequellen. Zudem fiihrte es je-
weils nur die kostenglinstigste Art der Erzeugung auf.”

Der Bundesrechnungshof bemangelte zudem, dass das BMWHK die Kosten fiir ein auf erneu-
erbaren Energien basierendes Stromversorgungssystem bisher nicht umfassend und transpa-
rent dargestellt hat. Denn bei der Transformation des Energiesystems entstehen weitere
Kosten (Systemkosten), beispielsweise durch die Stromverteilung (inklusive Netzausbau und
Systemdienstleistungen) sowie den Zubau der gesicherten, steuerbaren Kraftwerkskapazita-
ten.”®

4.4 Wirdigung durch den Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof sieht das Ziel einer preisglinstigen Versorgung der Allgemeinheit
mit Strom als nicht gesichert an. Daraus ergeben sich erhebliche Risiken fiir den Wirtschafts-
standort Deutschland und die Akzeptanz der Energiewende in der Bevolkerung. Die Bundes-
regierung scheint diese Einschatzung zu teilen: Denn hielte sie die aktuellen Strompreise flr
bezahlbar, waren Zuschiisse zum Stabilisieren der Netzentgelte oder die temporare Absen-
kung der Stromsteuer fiir das produzierende Gewerbe nicht nétig.

Trotz dieser Risiken hat es die Bundesregierung bis heute versaumt zu konkretisieren, was
sie unter einer bezahlbaren Energieversorgung versteht. Es fehlt weiterhin an Ziel- und
Schwellenwerten. Solche Werte sind jedoch Voraussetzung, damit die Bundesregierung im
Bedarfsfall zielgerichtet gegensteuern kann.

Potenzielle Preistreiber flir Strom sieht der Bundesrechnungshof mit Blick auf kiinftige Ent-
wicklungen an den Strommarkten und auf den angestrebten Netzausbau:

Auf den Strommarkten steigt kiinftig die Nachfrage angesichts der angestrebten Elektrifizie-
rung anderer Sektoren, u. a. durch die Elektromobilitdt und den zunehmenden Einsatz von
Warmepumpen. Ob das Angebot damit Schritt halten kann, ist fraglich: Gesicherte Stromer-
zeugungsleistung aus Kernkraftwerken wurde abgebaut, gesicherte Erzeugungsleistung aus
Kohlekraftwerken wird reduziert; zugleich stockt der Zubau von volatiler Leistung aus erneu-
erbaren Energien und von Backup-Kapazitaten.

74 Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 88 Absatz 2 BHO — Information {iber die Entwicklung des Einzel-

plans 09 (BMWHK) fiir die Beratungen zum Bundeshaushalt 2022, 11. April 2022, S. 19 ff.: www.bundesrech-
nungshof.de.
7> Beispielsweise fihrte das BMWK fiir Photovoltaik Stromgestehungskosten von 2 bis 6 Cent/kWh an. GemaR
der zu Grunde liegenden Studie trifft dies jedoch nur auf Anlagen mit einer Leistung > 1000 kW zu. Kleinere
Anlagen hatten Stromgestehungskosten von 5 bis 11 Cent/kWh.
Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages: Gestehungskosten von Strom
im Vergleich (Az.: WD 5-3000-005/22), 17. Februar 2022, S. 4 ff.
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Die Kosten fiir den kiinftigen Netzausbau sind in den derzeitigen Strompreisen noch nicht
enthalten. Diese Kosten sind jedoch erheblich. So summieren sich allein die Investitionsbe-
darfe fiir die Ubertragungsnetze (an Land und auf See) fiir das Klimaneutralititsnetz bis zum
Jahr 2045 auf mindestens 313,7 Mrd. Euro. Hinzu kommen erhebliche Investitionen in die
Verteilernetze. Die BNetzA hat Investitionskosten von gut 150 Mrd. Euro bis zum Jahr 2045
genannt. Das in der Presseberichterstattung genannte Volumen von 250 Mrd. Euro bis zum
Jahr 2045 liegt ebenfalls um ein Vielfaches tiber den zuvor von den VNB prognostizierten
42,27 Mrd. Euro. Dariiber hinaus steigen auch die Kosten fiir das Netzengpassmanagement
auf 6,5 Mrd. Euro pro Jahr.

Die Netzentgelte und Umlagen zur Deckung dieser Kosten diirften kiinftig also erheblich wei-
ter steigen. Die kurzfristige Verdoppelung der Ubertragungsnetzentgelte im Jahr 2024 unter-
streicht dies.

Niedrige Stromgestehungskosten fiir erneuerbare Energien gewahrleisten also — anders als
vom BMWK dargestellt — mitnichten eine preisglinstige Stromversorgung. Bisher hat das
BMWHK in seiner Darstellung fiir die Offentlichkeit die ebenfalls zu beriicksichtigenden Sys-
temkosten nicht einbezogen.

Eine punktuelle staatliche Subventionierung von Systemkosten schwacht die Transparenz
der Kosten der Energiewende fiir den Verbraucher und untergrabt damit die Steuerungswir-
kung des Preises: Die Stromkunden kdnnen aus der Stromrechnung nicht auf die tatsachlich
von ihnen zu tragenden Kosten schlieRen. Stattdessen tragen sie Teile der Transformations-
kosten als Steuerzahler. Zugleich belasten solche Subventionierungen die Finanzlage des
Bundes.

4.5 Stellungnahme des BMWK

Das BMWK hat auf die Senkung der Stromsteuer fiir das produzierende Gewerbe auf den
EU-Mindestsatz hingewiesen. Neben der Ubernahme der EEG-Umlage aus Bundesmitteln sei
dies ein bedeutender Schritt im Sinne der Forderung des Bundesrechnungshofes aus dem
Jahr 2021 nach einer Reform der Steuern, Abgaben und Umlagen.

Zu den Preisbestandteilen weist das BMWK darauf hin, dass die Netzentgelte nicht staatlich
induziert, sondern reguliert seien. Inzwischen bilde die grundsatzlich auf alle Umséatze erho-
bene Umsatzsteuer den mit Abstand groRten staatlich induzierten Block. Seit dem Jahr 2017
seien die staatlich induzierten Strompreisbestandteile von 55 auf 27 % im Jahr 2023 gesun-
ken.

Eine Definition der Bezahlbarkeit der Strompreise ergebe aus Sicht der Bundesregierung kei-
nen Sinn. Eine Bewertung von Bezahlbarkeit hdange u. a. davon ab, inwieweit eine gesamt-
oder eine einzelwirtschaftliche Sichtweise gewahlt werde. Es sei komplex, dem Thema durch
einen einzelnen oder eine enge Auswahl von Zielindikatoren gerecht zu werden. Insofern
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sehe die Bundesregierung weiterhin davon ab, starre Ziel- und Schwellenwerte zu definie-
ren.

Hinsichtlich der Stromgestehungs- bzw. Systemkosten fiihrt das BMWK aus, der Bundesrech-
nungshof kritisiere, dass in der Fachoffentlichkeit ein falsches Bild der tatsdchlichen Kosten
der Transformation entstehe. Das BMWK stiitze sich bei seiner Argumentation, dass eine
kostengiinstige Stromversorgung durch erneuerbare Energien zu gewahrleisten sei, jedoch
auf einen breiten wissenschaftlichen Konsens aus Energiesystemstudien.

Zwar sei der Hinweis des Bundesrechnungshofes auf ansteigende Systemkosten richtig. Die-
ser Anstieg impliziere aber keine steigenden Strompreise. Im zukiinftigen Energiesystem
steige der Stromverbrauch stark an, u. a. fiir Elektromobilitdt, Warmepumpen und die Erzeu-
gung von Wasserstoff. Entsprechend verteilten sich die steigenden Systemkosten auf einen
deutlich groReren Stromverbrauch.

Zudem stiinden den steigenden Systemkosten Ersparnisse bei fossilen Energietragern gegen-
Uber. Das gelte umso mehr, da die Preise fossiler Grenzkraftwerke aufgrund der Verknap-
pung von Emissionszertifikaten sehr stark ansteigen wiirden. Der Umstieg auf erneuerbare
Energien sei auch mit Blick auf die Kosten alternativlos.

4.6 Abschlieffende Wiirdigung und Empfehlungen zur
Bezahlbarkeit der Stromversorgung

Die vom BMWK angefiihrte Absenkung der Stromsteuer stellt keinen bedeutenden Schritt im
Sinne der vom Bundesrechnungshof geforderten, grundlegenden Reform der im Strompreis
enthaltenen Steuern, Abgaben und Umlagen dar. Die Bundesregierung hat die Stromsteuer
nur selektiv fiir das produzierende Gewerbe gesenkt. Fiir Haushalte besteht sie unverandert
in der bisherigen Hohe fort. Zudem ist die MaBnahme zundchst auf die Jahre 2024 und 2025
befristet. Die vom Bundesrechnungshof geforderte grundlegende Reform muss deutlich tber
eine solche temporare MalRnahme zugunsten bestimmter Verbrauchergruppen hinausge-
hen.

Der Hinweis des BMWK, dass die Netzentgelte nicht staatlich induziert seien, gilt nur bei ei-
ner direkten Betrachtung. Indirekt werden die Netzentgelte jedoch liber den Weg des ge-
setzlich geregelten Netzausbaus mafgeblich staatlich hervorgerufen. Das Stromnetz muss
fur die Energiewende ausgebaut werden. Den dafiir notwendigen Netzausbau ermittelt die
BNetzA im NEP. Das BMWK erarbeitet darauf basierend den Entwurf eines Bundesbedarfs-
plans. Mit Beschluss des BBPIG legt der Gesetzgeber fest, welche Netzausbaumallnahmen
fiir die Energiewende notwendig sind.

Zwar teilt der Bundesrechnungshof grundsatzlich die Einschdatzung des BMWK, dass die
Frage nach der Bezahlbarkeit nicht ohne Weiteres anhand weniger Indikatoren oder Ziel-
werte beantwortet werden kann. Er bleibt aber dabei, dass das BMWK bestimmen muss,
was es unter einer preisglnstigen und effizienten Versorgung der Allgemeinheit mit Strom
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versteht. Angesichts der wirtschafts- und sozialpolitischen Bedeutung der Bezahlbarkeit so-
wie der Auswirkungen moglicher Subventionierungen des Strompreises auf die Finanzlage
des Bundes ist es erforderlich, dass das BMWK ein geeignetes System von Indikatoren, Ziel-
und Schwellenwerten entwickelt.

Die Kritik des Bundesrechnungshofes an der Darstellung der Transformationskosten gibt das
BMWHK nicht zutreffend wieder. Der Bundesrechnungshof hat kritisiert, dass aulRerhalb (nicht
in) der Fachoffentlichkeit ein falsches Bild der tatsachlichen Kosten der Transformation ent-
steht. Gemeint ist damit die breite Offentlichkeit.

Der Hinweis des BMWK, dass die Verteilung der Systemkosten auf einen gréReren Stromver-
brauch kostendampfend wirken kann, ist zwar grundsatzlich richtig. Daflir miisste der Strom-
verbrauch aber schneller und starker steigen als die Systemkosten. Der Bundesrechnungshof
geht davon aber nicht aus. Das Deutsche Institut fir Wirtschaftsforschung (DIW) zeigt in sei-
nem ,Ampel-Monitor Energiewende“’’, dass der Ausbau bei griinem Wasserstoff, Elektro-
mobilitdt und Warmepumpen den Zielen fir das Jahr 2030 erheblich hinterherhinkt. Zudem
konnten durch die aktuell hohen Strompreise insbesondere energieintensive Unternehmen
abwandern und so den kiinftigen Stromverbrauch des Industriesektors reduzieren.

Der Verweis auf Ersparnisse bei fossilen Energietragern liberzeugt ebenso wenig. Denn so-
lange die Stromnachfrage nicht vollstandig durch erneuerbare Energien gedeckt wird, be-
stimmen die Kosten fossiler Kraftwerke weiterhin den Borsenstrompreis.

Fazit und Empfehlungen

Die Kosten des Stromsystems werden erheblich steigen. Die steigenden Kosten tragt der
Endverbraucher {iber die Strompreise oder — bei Ubernahme von Kosten aus Haushaltsmit-
teln — als Steuerzahler. Die aktuelle und voraussichtliche Entwicklung der Strompreise birgt
ein erhebliches Risiko fiir den Wirtschaftsstandort Deutschland und die Akzeptanz der Ener-
giewende in der Bevolkerung.

Empfehlungen
Die Bundesregierung muss
e auch im Hinblick auf die Bezahlbarkeit gewahrleisten, dass jederzeit ausreichend Erzeu-

gungsleistung zur Verfligung steht, um steigende Strompreise aufgrund von Angebots-
knappheiten zu verhindern;

77 Deutsches Institut fiir Wirtschaftsforschung, Ampel-Monitor Energiewende:

https://www.diw.de/de/diw_01.c.841560.de/ampel-monitor energiewende.html, zuletzt abgerufen am
19. Januar 2024.

44


https://www.diw.de/de/diw_01.c.841560.de/ampel-monitor_energiewende.html

e die Kosten der Energiewende ausgewogen darstellen: Hierzu sollte sie die Systemkosten
der Energiewende klar benennen;

e ein System entwickeln, um anhand von Indikatoren und Schwellenwerten die Bezahlbar-
keit von Strom bewerten zu konnen. Damit kann die Bundesregierung friihzeitig Fehlent-
wicklungen erkennen und nachsteuern.

Die von ihr geregelten Strompreisbestandteile sollte die Bundesregierung

e transparent ausgestalten sowie

e mit Blick auf die Steuerungswirkung des Preises konsequent auf ihre energiepolitischen
Ziele ausrichten —auch um die angestrebte Elektrifizierung des Gebaude- sowie des Ver-
kehrssektors zu unterstiitzen. In der Folge sollten kleinteilige Regelungen und FérdermaR-
nahmen entfallen.

Punktuelle staatliche Subventionierungen des Energiesystems nach Kassenlage untergraben
diesen Ansatz. Stattdessen muss die Bundesregierung auf Grundlage einer systematischen
Betrachtung nachvollziehbar festlegen, in welcher Form die Kosten der Transformation zu
tragen sind.

5 Umweltvertraglichkeit der Stromversorgung

Die Energiewende wirkt sich vielfaltig auf die Umwelt aus. Der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien ist flr eine treibhausgasneutrale Energieversorgung und damit fiir den Klimaschutz von
Uberragender Bedeutung. Zugleich liegen der Bundesregierung zahlreiche Erkenntnisse zu
negativen Umweltwirkungen erneuerbarer Energien vor. Dazu zdhlen beispielsweise die In-
anspruchnahme von knappen Flachen und Ressourcen, aber auch die Beeintrachtigung der
Biodiversitat.

Im Zuge der Energiekrise wurden umweltschutzrechtliche Verfahrensstandards abgesenkt.
Dies erhoht das Risiko, dass einzelne Schutzgliter mehr als n6tig beeintrachtigt werden. Den-
noch hat es die Bundesregierung — mit Ausnahme des Schutzgutes Klima — bis heute ver-
saumt, ein wirksames Ziel- und Monitoringsystem fir ein umweltvertragliches Energiesys-
tem einzufiihren. Stattdessen hat sie den Monitoring-Prozess ,Energie der Zukunft”
ausgesetzt — den einzigen Prozess, in dem die Umweltvertraglichkeit zumindest angelegt
war.

Ein wirksames Ziel- und Monitoringsystem ist notwendig, damit die Bundesregierung uner-
wiinschte Wirkungen der Energiewende auf einzelne Schutzgiiter friihzeitig erkennen und
angemessen nachsteuern kann. Ohne dieses System ist nicht gewéhrleistet, dass die Bundes-
regierung die Energiewende moglichst umweltvertraglich ausgestaltet. Der Bundesrech-
nungshof sieht daher das Ziel einer umweltvertraglichen Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat nach § 1 EnWG gefahrdet.
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Ein Zweck des EnNWG ist die umweltvertragliche Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizi-
tat. Die Bundesregierung beabsichtigt, negative und insbesondere schwerwiegende Auswir-
kungen auf Umwelt, Natur und Gesundheit weitgehend zu vermeiden.”®

Die Energiewende hat allerdings erhebliche Auswirkungen auf die Schutzgiter, die das Ge-
setz Gber die Umweltvertraglichkeitsprifung enthalt:

e Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

e Tiere, Pflanzen und Biodiversitat,

e Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

e kulturelles Erbe und sonstige Sachgliter sowie

o die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgiitern.

Abbildung 10

Schutzguter bei der Umweltvertraglichkeitspriufung

Die Energiewende wirkt sich erheblich auf die Umwelt aus. Bei Priifung der Umweltvertrag-
lichkeit sind zahlreiche Schutzgiiter zu beriicksichtigen, zwischen denen auch Wechselwir-
kungen bestehen.
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78 BMWK: 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende, Februar 2021, S. 175.
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Eine umweltvertragliche Energieversorgung im Sinne des EnWG umfasst einen moglichst
nachhaltigen Energieverbrauch sowie eine moglichst langanhaltende Nutzung der Ressour-
cen.”®

Dem Klimaschutz kommt unter den Schutzglitern eine herausragende Bedeutung zu. Denn
die Energiewende soll durch die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Ener-
gien entscheidend zur Klimaneutralitdt beitragen. Klimaschutz ist zugleich Voraussetzung fir
den Erhalt anderer Schutzgliter, beispielsweise der Biodiversitidt sowie der menschlichen Ge-
sundheit.

Ungeachtet dessen muss die Bundesregierung bei ihren Entscheidungen auch direkte Wir-
kungen des Ausbaus der erneuerbaren Energien auf andere Schutzgiiter als den Klimaschutz
hinreichend bericksichtigen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem ,Klima-Beschluss”
vom 24. Marz 2021 festgehalten, dass der Klimaschutz keinen absoluten Vorrang gegeniiber
anderen Grundrechten oder Verfassungsprinzipien genief$t. Der Schutz der natdrlichen Le-
bensgrundlagen und der Tiere (Artikel 20a Grundgesetz) umfasst den Umweltzustand als
Ganzes und damit alle Schutzgiiter, die fir den Erhalt der natirlichen Lebensgrundlagen von
Belang sind. Dabei besteht eine besondere Sorgfaltspflicht, umweltrelevante Beeintrachti-
gungen zu vermeiden.8°

Absenken verfahrensbezogener Umweltstandards

Die Bundesregierung hatte sich im Koalitionsvertrag das Ziel gesetzt, fiir den Ausbau der er-
neuerbaren Energien ,alle Hiirden und Hemmnisse aus dem Weg zu rdumen* 8!

Im Zuge der Beschleunigung der Energiewende wurden verfahrensbezogene Umweltstan-
dards gesenkt. So entfiel auf Grundlage der EU-Notfallverordnung fiir Projekte im Bereich er-
neuerbarer Energien und der damit verbundenen Netzinfrastruktur die Pflicht zur UVP und
zur artenschutzrechtlichen Priifung, sofern auf der vorgelagerten Raumplanungsebene eine
strategische Umweltprifung (SUP) erfolgt ist.

Das BMUV erklarte Anfang 2023 gegenliber dem Bundesrechnungshof, dass dieser Verzicht
auf UVP das Risiko erhéhe, weniger umweltvertragliche Losungen zu realisieren. Denn (iber
die SUP werde ,,jedenfalls formal ein Mindestmal an Steuerung entlang der Schutzgiiter [der
Umweltvertraglichkeit] sichergestellt”. Diese Nachteile seien nur ganz ausnahmsweise hinzu-
nehmen, weil die Vorgaben dem Klimaschutz dienten sowie mittelbar weitere Schutzglter
stabilisierten, die durch den Klimawandel unter Druck gerieten. Zudem reagiere die EU-Not-
fallverordnung auf eine historische Notlage und der UVP-Verzicht sei zeitlich befristet.

7® Theobald/Kiihling/Theobald, 122. EL August 2023, EnWG § 1 Rn. 25-27.

80 Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senats vom 24. Marz 2021 — 1 BvR 2656/18.

81 Koalitionsvertrag 2021 — 2025: ,Mehr Fortschritt wagen — Biindnis fiir Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhal-
tigkeit”, Zeilen 1801-1802.
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Im Dezember 2023 wurde die EU-Notfallverordnung um ein Jahr bis Mitte 2025 verlangert.??
Die Novelle der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive — RED lll) ver-
stetigt wesentliche Elemente: So entféllt in sogenannten Beschleunigungsgebieten fir er-
neuerbare Energien die Pflicht zur UVP und artenschutzrechtlichen Priifung auf Projekt-
ebene dauerhaft.®3

5.1 Umweltwirkungen des Energiesystems aus
Forschungsvorhaben bekannt

Jede Art der Energieumwandlung und die dafiir erforderliche Infrastruktur wirken sich viel-
faltig auf die Umwelt, Natur und Landschaft, den Menschen sowie die natlirlichen Ressour-
cen aus. Wird im Zuge der Energiewende die Nutzung fossiler Energiequellen beendet, ent-
lastet dies das Schutzgut Luft von bestimmten Schadstoffen. Der Ausbau erneuerbarer
Energien tragt durch die Dekarbonisierung der Energieerzeugung zum Klimaschutz bei. Zu-
gleich gibt es weitere positive sowie negative Wirkungen auf andere Schutzgiter.

Um auch diese Umweltwirkungen zu untersuchen, wurden im Geschaftsbereich des BMUV
wiederholt Forschungsvorhaben beauftragt. Ein Vorhaben im Auftrag des Umweltbundesam-
tes (UBA) kommt zu der Einschdtzung, dass die Flaichenbelegungen ,, mit dem Voranschreiten
der Energiewende seit dem Jahr 2000 zugenommen“ haben. Dies beeintrachtige die Schutz-
glter Flache, Boden und Landschaft sowie indirekt (durch Lebensraumverluste) die Schutz-
glter Tiere, Pflanzen und Biodiversitat. Zugleich unterscheide sich die Flacheninanspruch-
nahme der verschiedenen erneuerbaren Energien erheblich.®* Dariiber hinaus hat das UBA
den enormen Rohstoffbedarf erneuerbarer Energien® ebenso thematisiert wie die Heraus-
forderungen des Recyclings.8¢

Das Bundesamt fiir Naturschutz (BfN) hat den naturvertraglichen Ausbau erneuerbarer Ener-
gien im Hinblick auf Artenschutz, Flachen und Landschaft untersuchen lassen. Es identifi-
zierte 55 Zielkonflikte zwischen den Ausbauzielen fiir erneuerbare Energien und den Zielen

82 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2023/12/20231219-eu-beschleunigt-den-aus-
bau-von-erneuerbaren.html#:~:text=Insbesondere%20die%20Regeln%20zur%20beschleunigten,be-
reits%20in%20deutsches%20Recht%20umgesetzt, zuletzt abgerufen am 9. Januar 2024.

8  Die Festlegung von Beschleunigungsgebieten erfordert kiinftig eine strategische Umweltpriifung. Beschleu-
nigungsgebiete flir erneuerbare Energien sollten voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf die
Umwelt haben. Mitgliedstaaten sollten bei der Ausweisung Schutzgebiete vermeiden und angemessene
MinderungsmalRnahmen in Betracht ziehen (Erwagungsgrund 26 der Richtlinie (EU) 2023/2412).

84 UBA: Ableitung eines Indikatorensets zur Umweltvertriglichkeit der Energiewende, Dezember 2020, S. 281.

85 UBA: Aktualisierung und Bewertung der Okobilanzen von Windenergie- und Photovoltaikanlagen unter Be-
ricksichtigung aktueller Technologieentwicklungen, 2021. Beispielsweise hat die Herstellung einer Wind-
energieanlage grofle Umweltwirkungen, insbesondere aufgrund der groRen Menge eingesetzter Materia-
lien wie Beton und Metalle (Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Aluminium und Kupfer).

8 UBA: Entwicklung von Riickbau- und Recyclingstandards fiir Rotorblatter, 2022.
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des Naturschutzes.?” So habe sich u. a. die Anzahl von Windenergieanlagen in Schutzgebie-
ten im Zeitraum 2010 bis 2020 verdoppelt. Nur wenige Anlagen unterlagen Abschaltauflagen
zum Schutz von Tieren. Fiir mehr als zwei Drittel der Anlagen lagen hierzu keine Daten vor.88

Zugleich raumt das BMUV ein, dass bei diesen Vorhaben kein systematisches Monitoring der
Umweltvertraglichkeit erfolge. Zudem ldgen zu zahlreichen Umweltwirkungen keine oder
nur ungeniigende Daten vor.

5.2 Ziele fir ein umweltvertragliches Energiesystem
Das Ziel der Umweltvertraglichkeit definiert die Bundesregierung wie folgt:

»,Energieversorgung unter Beriicksichtigung des gesamten Lebensweges umwelt-, klima- und
naturvertraglich gestalten.”®

Die Bundesregierung hat keine messbaren Ziele fir die Umweltvertraglichkeit des Energie-
systems festgelegt. Einzig flr das Schutzgut Klima enthalt das KSG das messbare Ziel der
Treibhausgas (THG)-Neutralitat des Energiesektors bis zum Jahr 2045.

Zwar enthalten internationale und europdische Abkommen sowie nationale Gesetze einige
Ziele fur andere Schutzgiiter der Umweltvertraglichkeit: So soll die Inanspruchnahme durch
Siedlungs- und Verkehrsflachen in Deutschland von derzeit rund 55 Hektar pro Tag®° bis zum
Jahr 2030 auf unter 30 Hektar pro Tag und bis zum Jahr 2050 auf (netto) Null reduziert wer-
den. AuRerdem sollen Rohstoffe nachhaltig genutzt — und damit weniger verbraucht — wer-
den.’® Die Bundesregierung hat jedoch an keiner Stelle festgelegt, welchen Beitrag das Ener-
giesystem zum Erreichen dieser Ziele leisten soll.

87 BfN: Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Ent-
wicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeintrachtigung von Natur und Landschaft (,,EE-Moni-
tor”), BfN-Skripten 562/2020, 2020, S. 83 ff.

8 |m Jahr 2020 befanden sich 17 % aller Windkraftanlagen in Schutzgebieten. Der Anteil von Windenergiean-
lagen mit Abschaltauflagen zum Schutz von Tieren betrug 14 %, jedoch lagen fiir Giber 70 % der Anlagen
keine Daten vor. Thran, Manske, Schinkel, Schmiedt und Mittelstadt: EE-Monitor — Monitoring fiir eine na-
turvertragliche Energiewende in Deutschland, 2023, Webanwendung.
https://doi.org/10.5281/zenodo.7664005.

8 BMWHK: 8. Monitoring-Bericht zur Energiewende, S. 174.

%0 https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fische-
rei/Flaechennutzung/Tabellen/anstieg-suv2.html, zuletzt abgerufen am 15. Januar 2024.

9 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, 2021.
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5.3 Monitoring der Umweltvertraglichkeit

Berichts- und Monitoring-Prozesse zur Energiewende

Die Bundesregierung liberprift die Zielerreichung und Wirksamkeit ihrer energie- und klima-
politischen Programme und Malinahmen mit vielfaltigen Monitoring-Prozessen. Die Berichte
adressieren regelmaRBig auch Teilaspekte der Energiewende, z. B. die Entwicklung der THG-
Emissionen, die Fortschritte bei der Energieeffizienz oder den Ausbau der erneuerbaren
Energien.? Die Umweltvertraglichkeit des Energiesystems (jenseits des Klimaschutzes)
wurde ausschliel3lich im Monitoring-Prozess , Energie der Zukunft” betrachtet.

Monitoring-Prozess , Energie der Zukunft”

Die Bundesregierung begleitete die Entwicklung der Energiewende seit dem Jahr 2011 mit
dem Monitoring-Prozess ,Energie der Zukunft®. Den jahrlichen Monitoring-Bericht betrach-
tet sie als Kernstiick des Monitoring-Prozesses zur Energiewende.®® Darin bewertet die
Bundesregierung, ,inwieweit die gesteckten Ziele der Energiewende mit Blick auf eine wirt-
schaftliche, sichere und umweltvertragliche Energieversorgung erreicht und welche Mal3-
nahmen dazu umgesetzt werden”. Der Bericht soll einen faktenbasierten Uberblick tiber den
Fortschritt der Energiewende geben sowie die Zielerreichung und Wirksamkeit der Malinah-
men bewerten. Als einziger der zahlreichen Monitoring-Prozesse Gberhaupt soll er dabei die
drei energiepolitischen Ziele Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltvertraglich-
keit umfassen.

Alle drei Jahre soll die Bundesregierung in einem Fortschrittsbericht zur Energiewende bei
absehbaren Zielverfehlungen zusatzlich korrigierende MalRnahmen vorschlagen und einen
Ausblick auf die weiteren Entwicklungen geben.®* Die Monitoring- sowie die Fortschrittsbe-
richte sind bis zum 15. Dezember des jeweiligen Jahres dem Kabinett vorzulegen.®> Das Kabi-
nett muss den jeweiligen Bericht beschlieBen und dem Deutschen Bundestag sowie dem
Bundesrat zuleiten.

92 Nationale Berichtspflichten umfassen beispielsweise: Monitoring- und Fortschrittsbericht , Energie der Zu-
kunft”, Monitoringbericht zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Strombereich, Fortschrittsbericht
Windenergie an Land, Monitoring des Stromnetzausbaus, Monitoring der Versorgungssicherheit mit Strom,
Klimaschutzbericht sowie Fortschrittsbericht zur Umsetzung der Wasserstoffstrategie.

Europaische Berichtspflichten umfassen beispielsweise: Nationaler Inventarbericht, Projektionsbericht, Na-
tionaler Energie- und Klimaplan (NECP) sowie Fortschrittsbericht NECP.

%3 https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/monitoring-prozess.html, zuletzt abgerufen am
8. Februar 2024.

% BMWK: 8. Monitoring-Bericht der Energiewende, Februar 2021, S. 8.

% Kabinettbeschluss zur Anderung des Monitoring-Prozesses ,, Energie der Zukunft“. Bundestagsdrucksache
18/6781.
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Eine unabhangige Kommission aus vier renommierten Energieexpertinnen und -experten
nimmt auf wissenschaftlicher Basis zu dem jeweiligen Bericht 6ffentlich Stellung.

Federfiihrend beim Monitoring der Energiewende ist das BMWK. Die Umweltvertraglichkeit
verantwortet das BMUV.

Herausforderungen und Bedeutung des Monitorings

Nach Einschatzung der Bundesregierung kann die Transformation des Energieversorgungs-
systems hin zu erneuerbaren Energien schon kurzfristig zu einer Entlastung der Umwelt flih-
ren. Das UBA stellte jedoch fest, dass sich diese Annahme wegen fehlender Methoden und
statistischer Daten bislang nicht quantitativ verifizieren lasse. Zugleich betonte es die hohe
Relevanz eines Monitorings der Umweltvertraglichkeit flir die Akzeptanz der Transformation
des Energiesystems. Das BfN flihrte mit Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien aus,
dass zwar bei der Planung und dem Betrieb einzelner Anlagen die Umwelteffekte ermittelt
wirden; die Ergebnisse lieBen jedoch bislang keine Riickschllisse Gber die Auswirkungen auf
der Bundesebene insgesamt zu. Dies sei jedoch notwendig, um u. a. die Einhaltung der von
Deutschland Gibernommenen Verpflichtungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt (iberwa-
chen zu kénnen.%

Das BMUV konstatierte zusammenfassend, dass sich die konkreten Auswirkungen der erneu-
erbaren Energien und ein Nachsteuerungsbedarf nicht abschatzen lieBen, da zu zahlreichen
spezifischen Aspekten und Entwicklungen keine oder nur ungeniigende Daten vorlidgen.®’

Kritik und Empfehlungen der Expertenkommission

Seit dem Jahr 2011 hat die Expertenkommission das Monitoring der Umweltvertraglichkeit
wiederholt kritisiert und Empfehlungen zur Weiterentwicklung formuliert. Schon in ihrer
Stellungnahme zum ersten Monitoring-Bericht 2011 hatte sie beanstandet, dass dieser keine
Indikatoren zu den Umweltwirkungen der Energiewende enthielt.?® In der Folge drang die
Expertenkommission wiederholt darauf, die verschiedenen Umweltwirkungen zu benennen
und relevante Zielvorgaben und Indikatoren festzulegen.*®

% BfN: Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Ent-
wicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeintrachtigung von Natur und Landschaft (,,EE-Moni-
tor”), BfN-Skripten 562/2020, 2020, S. 18.

97 Beispielhaft nannte das BMUV Datenliicken bei der Umsetzung von SchutzmaRnahmen an Windenergiean-
lagen wie Fledermausabschaltung, Greifvogel- und Todfundmonitoring.

% Stellungnahme der Expertenkommission zum Ersten Monitoring-Bericht, Dezember 2011, S. Z-6 f. Die Ex-
pertenkommission empfahl seinerzeit, die relevanten Umweltdimensionen ,insbesondere durch Indikato-
ren fur die Flacheninanspruchnahme, Emissionen von Luftschadstoffen, Wasserbelastung, Ressourcennut-
zung und Radioaktivitat” abzubilden. Fiir weitere Empfehlungen siehe auch die Stellungnahme der
Expertenkommission zum 8. Monitoring-Bericht, Februar 2021, Ziffer 13.1.

% Stellungnahmen der Expertenkommission zum Zweiten Fortschrittsbericht, Mai 2019, Kapitel 4.6 sowie zum
8. Monitoring-Bericht, Februar 2021, Ziffer 13.1.
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Weiterentwicklung eines Ziel- und Monitoringsystems

Seit dem Flinften Monitoring-Bericht im Jahr 2016 bekraftigte die Bundesregierung wieder-
holt ihre Absicht, kiinftig ,,schrittweise ein umweltbezogenes Monitoring der Energiewende”
zu entwickeln.'% Das BMUV hat in seinem Geschéaftsbereich entsprechende Forschungsvor-
haben beauftragt:

o Als Ergebnis eines Vorhabens im Auftrag des UBA wurde eine Methodik erarbeitet, um
(positive und negative) Wirkungen des Energiesystems auf Schutzgliter der Umwelt zu er-
mitteln. Sie sieht quantitative Indikatoren fir einige Schutzgiter vor, z. B. fur Flachen-
oder Ressourcenverbrauch sowie Schadstoffbelastungen. Diese erlaubten eine sachge-
rechte Beurteilung der Umweltauswirkungen des Energiesystems. Flir andere Schutzgiiter
bestehe weiterer Forschungsbedarf. Im Ergebnis sei grundsatzlich ,eine umfassende Um-
weltbewertung der Energiewende moglich”. Zudem wurde empfohlen, messbare Ziele zu
entwickeln, um Zustandsveranderungen der Umwelt durch das Energiesystem bewerten
zu kénnen.10!

e Eine weitere Veroffentlichung im Jahr 2020 infolge eines Vorhabens im Auftrag des BfN
enthielt ein Monitoringkonzept, das die Auswirkungen des Ausbaus der erneuerbaren
Energien auf Natur und Landschaft abbildet (Erneuerbare Energien-Monitor).12 Der Er-
neuerbare Energien-Monitor ist seit dem Jahr 2023 als Webanwendung verfugbar.1%3

Der 8. Monitoring-Bericht vom Februar 2021 enthalt zwar ein eigenes Kapitel zur Umwelt-
vertraglichkeit des Energiesystems. Die in den Forschungsvorhaben entwickelten Indikato-
rensatze berlicksichtigt die Bundesregierung darin jedoch nicht. Sie legte auch keine messba-
ren Ziele fest. Der Bericht flihrt aus, dass noch keine umfassende Beurteilung der Umwelt-
vertraglichkeit des Energieversorgungssystems moglich sei.l%

Laut BMUV lieBen sich aus den Forschungsvorhaben in seinem Geschéftsbereich grundsatz-
lich Ziele fir das Umweltmonitoring ableiten. Es betonte gegeniiber dem Bundesrechnungs-
hof, die ,Problematik” bei der Einflihrung eines sachgerechten Monitorings der

100 BMWK: Fiinfter Monitoring-Bericht , Energie der Zukunft”, Dezember 2016, S. 66; Sechster Monitoring-Be-
richt ,,Energie der Zukunft”, Juni 2018, S. 13 sowie 125; 8. Monitoringbericht, Februar 2021, S. 174 f.

UBA: Ableitung eines Indikatorensets zur Umweltvertraglichkeit der Energiewende, Dezember 2020, S. 24 f.
sowie 285.

BfN: Naturschutzfachliches Monitoring des Ausbaus der erneuerbaren Energien im Strombereich und Ent-
wicklung von Instrumenten zur Verminderung der Beeintrachtigung von Natur und Landschaft (,,EE-Moni-
tor”), BfN Skripten 562/2020, 2020.

In der Webanwendung des EE-Monitors kann anhand von 41 Kennzahlen die Naturvertraglichkeit fiir den
Ausbau von Windenergie, Solarenergie, Bioenergie oder Wasserkraft Gberregional und regionalspezifisch
nachvollzogen werden. https://www.bfn.de/aktuelles/wie-naturvertraeglich-ist-die-energiewende-ee-mo-
nitor-gibt-erste-antworten, zuletzt abgerufen am 8. Februar 2024.

104 BMWK: 8. Monitoringbericht zur Energiewende, Februar 2021, S. 177 ff.

101

102

103
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Umweltvertraglichkeit liege — auch unter Bertlicksichtigung vorhandener Informationsli-
cken'® —  weniger in ungeniigenden Daten als in der politischen Durchsetzbarkeit”.

Verspatete und fehlende Berichterstattung durch das BMWK

Die letzten Monitoring-Berichte veroffentlichte das BMWK jeweils verspatet: Den Fort-
schrittsbericht fiir das Berichtsjahr 2017 veroffentlichte es erst im Juni 2019. Den nachsten
Monitoring-Bericht, der die Berichtsjahre 2018 und 2019 zusammenfasste, legte es im
Februar 2021 vor. Fir die Berichtsjahre 2020 und 2021 legte das BMWK bisher keine Be-
richte vor.

Anfang Oktober 2022 kiindigte das BMWK an, im Sommer 2023 den 9. Monitoring-Bericht zu
veréffentlichen.'% Zuvor hatte es die hohe Bedeutung des Monitoring-Prozesses ,Energie
der Zukunft” fur die Umsetzung sowie die gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende be-
tont. Es kam mit der Expertenkommission liberein, dass der neue Monitoring-Bericht und die
Stellungnahmen modernisiert werden sollten, um Themen in den Diskurs zu tragen und Im-
pulse zu setzen. Ein zentraler Wert des Monitoring-Prozesses bestehe darin, dass er ,mit sei-
nem Ubergreifenden Blick auf Energie (Themen im Verbund) die vielfaltigen energiewirt-
schaftlichen und -politischen Zusammenhange verdeutlicht. Kein anderer Bericht leiste
diesen Beitrag.”

Aussetzen des Monitoring-Prozesses , Energie der Zukunft“

Im Marz 2023 teilte das BMWK dem Bundesrechnungshof mit, dass der Monitoring-Prozess
derzeit ,,auf Eis“ liege. Es priife, den Monitoring-Bericht aufgrund der Vielzahl jahrlich er-
scheinender Energieberichte mit Monitoring-Charakter einzustellen. Die meisten der ande-
ren Berichte seien inzwischen gesetzlich vorgeschrieben. Zum Birokratieabbau sowie zur
Steigerung der Effizienz des ministeriellen Ressourceneinsatzes konnten diese Berichte kon-
solidiert werden. Zudem sei der 9. Monitoring-Bericht — wie andere Berichte — vor dem Hin-
tergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit einhergehenden ,,un-
zahligen Entscheidungen von gewaltiger Tragweite” depriorisiert worden. Die Prifung des
BMWK zur Einstellung des Monitoring-Berichts [...] stehe aber noch am Anfang.

105 Wissensliicken bestehen laut BMUV beispielsweise hinsichtlich méglicher gesundheitlicher Auswirkungen
von elektrischen und magnetischen Feldern beim Stromnetzausbau oder bei den Auswirkungen von Anla-
gen auf lokale Tierbestande.

106 pressemitteilung des BMWK: Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring nimmt in neuer Beset-
zung mit einer Analyse zum Strommarktdesign ihre Arbeit auf, 4. Oktober 2022.
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Abbildung 11

Fokus des Monitorings nur auf das Klima

Die Energiewende tragt zum Klimaschutz bei, wirkt aber auch vielfaltig auf andere Schutzgii-
ter. Um die Wirkungen differenziert zu bewerten, fehlt ein wissenschaftliches Monitoring.

C

Grafik: Bundesrechnungshof.

5.4 Wirdigung durch den Bundesrechnungshof

Der Bundesrechnungshof sieht das Ziel einer umweltvertraglichen Versorgung der Allge-
meinheit mit Elektrizitdt nach § 1 EnWG gefahrdet. Zwar tragt die Beschleunigung der Trans-
formation zum Klimaschutz bei. Dieser hat mit Blick auf das Ziel einer treibhausgasneutralen
Energieversorgung eine herausragende Bedeutung.

Jedoch erhoht die Absenkung verfahrensbezogener Umweltstandards zugleich das Risiko fiir
eine Beeintrachtigung anderer Schutzgiter erheblich. Der Vorrang der erneuerbaren Ener-
gien dirfte mindestens bis zum Jahr 2035 gelten, denn erst dann soll das Energiesystem wei-
testgehend treibhausgasneutral sein. Zudem wurde die Anwendung der EU-Notfallverord-
nung bereits um ein Jahr bis Mitte 2025 verlangert. Uberdies verstetigt die Novelle der
Erneuerbare-Energien-Richtlinie wesentliche Elemente der EU-Notfallverordnung.
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Somit wird ein erheblicher Teil der Energiewende in einer Phase abgesenkter Umweltstan-
dards entschieden und umgesetzt. In dieser Hochphase der Transformation ist die systemati-
sche Bewertung von Umweltwirkungen des Energiesystems von besonderer Bedeutung. Ob-
wohl der Bundesregierung einzelne Umweltwirkungen der Energiewende bekannt sind, fehlt
ihr bis heute ein konsistentes Ziel- und Monitoringsystem. Insbesondere hat sie versaumt,

e messbare Ziele fur die einzelnen Schutzgliter der Umweltvertraglichkeit zu entwickeln.
Damit fehlt ihr ein geeigneter Beurteilungsmafistab, um ungewollte Entwicklungen frih-
zeitig identifizieren und Handlungsoptionen entwickeln zu kénnen. Einzig fur das Schutz-
gut Klima legt das KSG Ziele und Indikatoren fest (THG-Minderungsziele). Jedoch genieRt
der Klimaschutz trotz seiner Gberragenden Bedeutung keinen absoluten Vorrang gegen-
Uber den anderen Schutzgitern;

e ein wirksames Monitoring der Umweltwirkungen des Energiesystems zu etablieren. Bis
heute werden die Umweltwirkungen des Energiesystems im hierfir angelegten Monito-
ring-Prozess ,Energie der Zukunft” nicht systematisch erfasst, obwohl fiir einige Schutzgi-
ter aussagekraftige Indikatoren vorliegen.

Ohne ein differenziertes Ziel- und Monitoringsystem kann die Bundesregierung nicht ge-
wabhrleisten, dass das Stromsystem Energie moglichst nachhaltig verwendet, Ressourcen
schont und die Schutzgiiter der Umweltvertraglichkeit moglichst wenig belastet. Sie ist nicht
in der Lage, unerwiinschte Wirkungen auf einzelne Schutzgiiter friihzeitig zu erkennen und
angemessen nachzusteuern. Auch kann die Bundesregierung die Einhaltung der von
Deutschland Gbernommenen internationalen Verpflichtungen nicht verlasslich tiberwachen,
beispielsweise zum Erhalt der biologischen Vielfalt.

Stattdessen kommt das BMWAK seit dem Berichtsjahr 2020 seinen Berichtspflichten aus dem
Monitoring-Prozess ,Energie der Zukunft” nicht nach. Jingst hat das BMWK diesen Prozess
— das ,, Kernstiick des Monitorings zur Energiewende” — bis auf Weiteres faktisch eingestellt.
Seit dem Jahr 2020 gibt es damit kein Monitoring der Umweltvertraglichkeit. Warum das
BMWK gerade den Monitoring-Prozess , Energie der Zukunft“ ausgesetzt hat, bleibt unver-
standlich.

5.5 Stellungnahme des BMUV

Das BMUV hat darauf hingewiesen, dass sich aus Umweltbelastungen infolge des Ausbaus
erneuerbarer Energien nicht ableiten lasse, dass diese gegeniber einem fossil-atomaren
Energiesystem schadlicher seien. Vielmehr kénnten die Umweltwirkungen von Malnahmen
der Energiewende in Summe nicht zu einer Verschlechterung der Umweltgesamtsituation
beitragen. Denn die Energiewende an sich trage bereits zu einer erheblichen Umweltverbes-
serung bei. Zahlreiche Studien des UBA unterstrichen dies.

Insgesamt sei es methodisch nicht méglich, die Umweltvertraglichkeit des Energiesystems

mess- und bilanzierbar zu machen. So beeinflussten auch andere Sektoren die Umwelt, bei-
spielsweise der Verkehrs- und insbesondere der Landwirtschaftssektor.

55



Hingegen gebe es methodische Ansatze, mit denen die relative Umweltvertraglichkeit von
MalRnahmen der Energiewende bewertet werde, z. B. die Flacheninanspruchnahme ver-
schiedener Energieerzeugungsarten pro Menge erzeugter Energie.

Auch ohne Monitoring sei eine hinreichende Informationslage vorhanden, um eine verlassli-
che Einordnung zur Umweltvertraglichkeit der Energiewende zu gewahrleisten. Das BMUV
hat insbesondere auf geplante Forschungsaktivitdten in seinem Geschéftsbereich verwiesen.
Bei diesen werde es priifen lassen, wie die Bewertung der Umweltvertraglichkeit weiter ver-
bessert werden kénne. Zudem Uberprife es nationale und europdische Regelungen aus dem
Bereich Energie und Energiewende auf Risiken fiir die Umweltvertraglichkeit.

5.6 AbschlieRende Wiirdigung und Empfehlungen zur
Umweltvertraglichkeit der Stromversorgung

Das BMUV verkennt die Position des Bundesrechnungshofes. Der Bundesrechnungshof be-
streitet nicht, dass die Energiewende umweltvertraglich ausgestaltet werden kann. Dazu lie-
gen bereits wichtige Erkenntnisse vor. Allerdings sind auch negative Umweltwirkungen der
Energiewende bekannt. Zudem hat das UBA festgestellt, dass sich die Annahme, die Energie-
wende entfalte (insgesamt) positive Umweltwirkungen, bislang nicht quantitativ verifizieren
lasse.

Umso kritischer sieht der Bundesrechnungshof, dass die Bundesregierung bis heute kein fir
diese Bewertung notwendiges Ziel- und Monitoringsystem der Umweltvertraglichkeit etab-
liert hat. Statt den Monitoring-Bericht ,Energie der Zukunft“ anhand der vorliegenden Er-
kenntnisse weiterzuentwickeln, hat die Bundesregierung ihn bis auf Weiteres faktisch einge-
stellt.

Die Begriindungen des BMUV fiir den Verzicht auf ein Monitoring liberzeugen nicht. Das
BMUV selbst hatte wahrend der Prifung mit Verweis auf seine Forschungsergebnisse darge-
legt, dass ein Monitoring fiur die differenzierte Bewertung der Umweltwirkungen des Ener-
giesystems sowohl notig als auch moglich sei. Jedoch scheitere das Monitoring an der feh-
lenden politischen Durchsetzbarkeit.

Die nunmehr vom BMUYV angefiihrten methodischen Herausforderungen rechtfertigen kei-
nen vollstandigen Verzicht auf ein Monitoring. Vielmehr hatte die Bundesregierung etwa be-
reits vorliegende Indikatoren in das Monitoring ,Energie der Zukunft” integrieren mussen.
Weitere Herausforderungen hatte sie dann schrittweise angehen kénnen. Dafiir kénnen
Okobilanzen wertvolle Ansatzpunkte liefern. Allerdings betrachten Okobilanzen nur potenzi-
elle Umweltwirkungen. Sie ersetzen damit kein Monitoring der tatsachlichen Umweltwirkun-
gen des Energiesystems anhand klar definierter Ziele.

Mit seinen geplanten weiteren Forschungsaktivitaten kann das BMUV die Bewertung der

Umweltvertraglichkeit der Energiewende mdoglicherweise verbessern. So kdnnen die For-
schungsvorhaben bestehende Wissensliicken schlieBen. Damit ergdanzen sie das notwendige
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Ziel- und Monitoringsystem. Sie ersetzen es jedoch nicht. Ein wirksames Ziel- und Monito-
ringsystem zur Umweltvertraglichkeit stellt eine zentrale Grundlage politischer Entscheidun-
gen dar.

Fazit und Empfehlungen

Die Bundesregierung kann nicht gewahrleisten, dass das Stromsystem Energie moglichst

nachhaltig verwendet, Ressourcen schont und die Schutzgiiter der Umweltvertraglichkeit
moglichst wenig belastet. Sie ist nicht in der Lage, unerwiinschte Wirkungen auf einzelne
Schutzgiter frihzeitig zu erkennen und angemessen nachzusteuern.

Empfehlungen

Die Bundesregierung muss ein wirksames Ziel- und Monitoringsystem der Umweltvertrag-
lichkeit des Energiesystems etablieren. Hierzu muss sie insbesondere

e messbare Ziele fir die einzelnen Schutzgiter festlegen;

e das Monitoring so ausgestalten, dass sie nicht nur Verdnderungen im Zeitverlauf, sondern
auch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern erfassen und bewerten kann;

e bestehende Wissensliicken schlieBen und das Monitoring systematisch weiterentwickeln.

Erkenntnisse aus dem Monitoring-Prozess sollte die Bundesregierung fir die weitere Ausge-
staltung der Energiewende heranziehen. Der Monitoring-Prozess kann so die Transparenz
und Ausgewogenheit der Entscheidungen erhéhen und zur Akzeptanz der Energiewende bei-
tragen.

6 Gesamtbewertung und Ausblick

Die Energiewende im Bereich Stromversorgung ist — auch angesichts der angestrebten
Elektrifizierung von Industrieprozessen, des Verkehrs sowie der Warmeerzeugung — von her-
ausragender Bedeutung, um die nationalen und europdischen Klimaschutzziele zu erreichen.
Die Stromversorgung muss sicher, bezahlbar und umweltvertraglich sein (§ 1 EnWG).

Dieser Bericht zeigt auf, dass die Mallnahmen der Bundesregierung zur Umsetzung der Ener-
giewende ungenligend sind und deshalb gravierende Risiken fiir jedes dieser energiepoliti-
schen Ziele bergen: Verzug beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der notwendigen gesi-
cherten, steuerbaren Kraftwerksleistungen sowie der Stromnetze gehéren hierzu ebenso
wie hohe Strompreise und Wissensliicken hinsichtlich der Umweltwirkungen der Transfor-
mation. Zugleich fehlt der Bundesregierung seit dem Aussetzen des Monitoring-Prozesses
»Energie der Zukunft” ein Instrument, um Wechselwirkungen zwischen den energiepoliti-
schen Zielen zu erfassen. Mit ihrem Vorgehen lauft die Bundesregierung Gefahr, dass
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mogliche Konflikte zwischen den energiepolitischen Zielen ungel6st bleiben und die
Energiewende scheitert.

Die Bundesregierung sollte die Priifungsfeststellungen nutzen, um die aufgezeigten Defizite
zu beseitigen. Denn das Gelingen der Energiewende ist von zentraler Bedeutung fiir den

Wirtschaftsstandort Deutschland, die gesellschaftliche Akzeptanz der Transformation sowie
das Erreichen der Klimaschutzziele.

Bonn, den 7. Mérz 2024
Kay Scheller

Prasident

58



	0 Zusammenfassung 
	1 Ausgangslage 
	1.1 Ziele der Energiewende 
	1.2 Bisherige Empfehlungen des Bundesrechnungshofes 
	1.3 Prüfungsanlass 

	2 Gesetzesänderungen und Strommarkt 
	2.1 Beschleunigung der Energiewende 
	2.2 Europäischer Strombinnenmarkt 

	3 Sicherheit der Stromversorgung 
	3.1 Ausbau der erneuerbaren Energien 
	3.2 Kraftwerksstrategie 2026 
	3.3 Netzausbau 
	3.4 Monitoring 
	3.5 Würdigung durch den Bundesrechnungshof 
	3.5.1 Hinreichende Kapazitäten vorhalten und schaffen 
	3.5.2 Grundannahmen im Monitoring mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen 

	3.6 Stellungnahme des BMWK 
	3.7 Abschließende Würdigung und Empfehlungen zur Sicherheit der Stromversorgung 

	4 Bezahlbarkeit der Stromversorgung 
	4.1 Preisentwicklung 
	4.2 Netzausbau und Systemdienstleistungen 
	4.3 Stromgestehungs- und Systemkosten 
	4.4 Würdigung durch den Bundesrechnungshof 
	4.5 Stellungnahme des BMWK 
	4.6 Abschließende Würdigung und Empfehlungen zur Bezahlbarkeit der Stromversorgung 

	5 Umweltverträglichkeit der Stromversorgung 
	5.1 Umweltwirkungen des Energiesystems aus Forschungsvorhaben bekannt 
	5.2 Ziele für ein umweltverträgliches Energiesystem 
	5.3 Monitoring der Umweltverträglichkeit 
	5.4 Würdigung durch den Bundesrechnungshof 
	5.5 Stellungnahme des BMUV 
	5.6 Abschließende Würdigung und Empfehlungen zur Umweltverträglichkeit der Stromversorgung 

	6 Gesamtbewertung und Ausblick 

